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Adressen
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque ”Si meliora 
dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, 
chartis pretium quotus arroget annus. 
scriptor abhinc annos centum qui decidit, 
inter perfectos veteresque referri debet an 
inter vilis atque novos? Excludat iurgia fini”

 .  .  .  .  .  .  .
Adressen
Weiterbildung, Begleitung, Vereine, Netze

Ob Sie wieder einsteigen oder eine Existenz 

gründen wollen, ob Sie Berufsanfängerin sind 

oder Sozialhilfe beziehen, ob Sie berufstätig 

oder arbeitslos sind oder ob Sie besondere 

Fragen haben, weil Sie vielleicht behindert 

sind, psychisch krank oder aus dem Ausland 

kommen – jede Frau bringt ihre individuellen 

Fragen mit. 

Das folgende Adressverzeichnis stellt Ein -

rich  tungen, Vereine und Netzwerke vor, die 

Ihnen Beratung, Austausch und Unterstüt zung 

bieten. 

2012

•   Agentur für Arbeit Münster
•   Amt für Schule und Weiterbildung
•  Arbeitskreis International (AKI) e. V.
•  Arbeitslose brauchen Medien (AbM) e. V.
•  Beratung und Therapie für Frauen e. V.
•  Career Service 
•  Eltern helfen Eltern e. V.
•  Existenzgründungs- und Finanzierungsberatung bei 
 der Wirtschaftsförderung Münster GmbH
•   Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in Münsters 

Behörden / Frauenbüro der Stadt Münster
•  Frauen & Beruf im FrauenForum e. V.
•  Handwerkskammer Bildungszentrum – 
 Beratungsstelle für Frauen und Unternehmen
•  Jobcenter Münster 
•  Kinderhauser Arbeitslosen Initiative (KAI) e. V.
•  Madame Courage
•  Netzwerk von Gründerinnen und Unternehmerinnen
•   NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung 

und chronischer Erkrankung NRW
•  Regionalagentur Münsterland
•  Servicebüro Familie der WWU
•  Sozialamt
•  Sozialberatungsstelle des Studentenwerks
•  Sozialbüro im cuba (Sic)
•  Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) e. V.
•  Visionen – Netzwerk von Unternehmerinnen e. V.
•  Wirtschaftsförderung Münster GmbH
•  Zentrale Studienberatung (ZSB) 
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Agentur für Arbeit Münster

Die Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit werden 
vor Ort durch die Agentur für Arbeit Münster wahrge-
nommen. Auf Grundlage des Sozialgesetzbuches III 
zählen zu den Kernaufgaben:
• Berufsberatung 
• Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen
• Arbeitgeberberatung
•  Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

und der beruflichen Rehabilitation
• Förderung der Chancengleichheit
•  Information über den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 

sowie über die Dienste und Leistungen der Arbeits-
förderung einschließlich der Erstellung von Statisti-
ken

Finanzielle Leistungen der Agentur für Arbeit (S. 126 ff.)
• Vermittlungsunterstützende Leistungen 
•  Förderung der Aufnahme einer selbstständigen 

Tätigkeit
• Förderung der Berufsausbildung 
• Förderung der beruflichen Weiterbildung
•  Förderung der Teilhabe behinderter Menschen 

am Arbeitsleben (Berufliche Rehabilitation)
• Entgeltersatzleistungen 
•  Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in 

Betrieben des Baugewerbes
• Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer/-innen 
• Transferleistungen 
• Kindergeld 
• Kinderzuschlag
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Besuchsad res se:
Martin-Luther-King-Weg 18-24, 48155 Münster 
Postadresse:
Agentur für Arbeit Münster, 48138 Münster
In ter net: www.ar beits agentur.de
Kontaktzeiten:
Mo  7.30-15.00 Uhr 
Di, Mi, Fr  7.30-12.30 Uhr 
Do  7.30-18.00 Uhr 

Arbeitsvermittlung
Tel: (0 18 01) 55 51 11 (Arbeitnehmer/-innen) *
Tel: (0 18 01) 66 44 66 (Arbeitgeber/-innen) *
Fax: (02 51) 69 83 00
E-Mail: Muenster@arbeitsagentur.de

Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Tel.: (02 51) 69 81 10
Fax: (02 51) 69 82 61
E-Mail: Muenster.BCA@arbeitsagentur.de
(Näheres erfahren Sie auf S. 94)

Berufsberatung
Tel: (0 18 01) 55 51 11 *
Fax: (02 51) 69 83 00
E-Mail: Muenster.U25-SGBIII@arbeitsagentur.de

Berufsinformationszentrum
Tel.: (02 51) 69 83 33
Fax.: (02 51) 6 98 91 16 83
E-Mail: Muenster.BIZ@arbeitsagentur.de
(Näheres erfahren Sie auf S. 156)
* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min
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Amt für Schule und Weiterbildung

Ad res se:
Amt für Schule und Weiterbildung, Stadthaus I 
Klemensstraße 10
48127 Müns ter
Tel.: (02 51) 4 92- 0
Fax: (02 51) 4 92- 77 23
E-Mail: bildung@stadt-muenster.de

www.stadt-muenster.de/bildung
Informationen rund um die städtischen Angebote zu 
Bildung, Weiterbildung und berufsqualifizierenden 
Maßnahmen 

www.stadt-muenster.de/ibis
Überblick über Weiterbildungsmöglichkeiten in 
Münster in der IBIS Weiterbildungsdatenbank

» Weiterbildungsberatung
In der Weiterbildungsberatung informieren wir Sie 
individuell und kostenlos über Ihre Bildungsmöglich-
keiten. Wir berücksichtigen Ihre Biografie und unter-
stützen Sie, das passende Angebot zu finden. Über 
den sogenannten „Zweiten Bildungsweg“ zeigen wir 
Ihnen Wege zu Schulabschlüssen für Erwachsene auf. 
Erste Auskünfte erhalten Sie am Telefon. Gerne schi-
cken wir Ihnen Informationsmaterial zu und vereinba-
ren ein Beratungsgespräch.

An sprech part ne rin:
Claudia Isermeyer
Tel.: (02 51) 4 92- 40 72
E-Mail: isermeyer@stadt-muenster.de
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» Bildungsberatung (Schullaufbahn)

Wenn Sie wissen möchten, welche Möglichkeiten 
Ihnen mit Ihrem Schulabschluss offen stehen bzw. auf 
welchem Weg Sie einen höheren Abschluss erreichen 
können, sind Sie bei der städtischen Bildungsberatung 
genau richtig. Sie informiert Eltern, Schülerinnen und 
Schüler über mögliche Bildungs- und Ausbildungswe-
ge und berät bei Entscheidungen zu Schulwahl, Schul-
wechsel und Schulabschlüssen

An sprech part ne rin:
Monika Spöhle
Tel.: (02 51) 4 92- 40 76
E-Mail: spoehle@stadt-muenster.de

» Bildungsberatung International (BBI)
Die Bildungsberatung International berät kostenlos 
und vertraulich Menschen, die aus dem Ausland nach 
Münster gekommen sind, auf ihrem individuellen 
Bildungsweg. Hier erhalten Sie Informationen zur 
Anerkennung von ausländischen Bildungs- und 
Berufsabschlüssen, zu Sprachkursen, zum Unterricht 
in der Heimatsprache sowie eine Übersicht über die 
Bildungsangebote in Münster. Beratungssprachen 
sind Deutsch, Bosnisch, Englisch, Kroatisch, Polnisch, 
Russisch und Serbisch. Für weitere Sprachen versu-
chen wir Dolmetscher/-innen zu finden.

An sprech part ne rin:
Christine Czepok
Tel.: (02 51) 4 92- 40 42
E-Mail: czepok@stadt-muenster.de
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» Schule / Wirtschaft und berufliche Qualifizierung

Mit dem Netzwerk Schule/Wirtschaft und weiteren 
Aktivitäten im Übergang Schule/Beruf unterstützen 
wir Frauen bei der Berufswahl und beim Berufsstart. 
Alleinerziehende Mütter bis 27 Jahre, Jugendliche und 
junge Erwachsene können in eine Ausbildung und in 
qualifizierte Arbeit begleitet werden. Die Abteilung 
Schule/ Wirtschaft und berufliche Qualifizierung 
entwickelt und fördert Maßnahmen ergänzend zum 
SGB II und SGB III. Außerdem vermitteln wir Arbeits-
gelegenheiten nach dem SGB II in den städtischen 
Fachämtern. Hier stehen in unterschiedlichen Berufs- 
und Arbeitsbereichen Stellen zur Verfügung, die nach 
Möglichkeit mit Qualifizierungsangeboten verbunden 
werden.

An sprech part ne r/-innen:
Leitung 
Anna Ringbeck
Tel.: (02 51) 4 92- 28 80
E-Mail: ringbeck@stadt-muenster.de

Projekt- und Trägerförderung 
Gabriele Böcker
Tel.: (02 51) 4 92- 28 81
E-Mail: boeckergabriele@stadt-muenster.de

Arbeitsgelegenheiten bei der Stadt Münster 
Achim Auerhahn
Tel.: (02 51) 4 92- 28 84
E-Mail: auerhahn@stadt-muenster.de
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» Stadtteilwerkstatt Nord

Die Stadtteilwerkstatt Nord ist eine Einrichtung der 
Stadt Münster in Kooperation mit dem Jugendausbil-
dungszentrum (JAZ gGmbH). Unser Ziel ist es, jungen 
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen 
zu verhelfen. Wir fördern ihre berufliche Ausbildung, 
die Eingliederung in die Arbeitswelt sowie die soziale 
Integration. Die Stadtteilwerkstatt Nord bietet Quaifi-
zierung in den Arbeitsbereichen Holz, Textil, Garten 
und Friseurin/ Kosmetikerin an.

An sprech part ne r:
Bernd Moorkamp
Tel.: (02 51) 4 92- 58 01
E-Mail: moorkamp@stadt-muenster.de 

Ad res se:
An den Speichern 14
48157 Münster
Internet: www.muenster.de/stadt/stadtteilwerkstatt/
index.html
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Ar beits kreis In ter na tio nal (AKI) e.V.

Ad res se:
Ha fen weg 6-8
48153 Müns ter
Tel.: (02 51) 29 73 51
Fax: (02 51) 6 06 58 87
E-Mail: aki-muenster@citykom.net
Internet: www.aki-muenster.de

Sprech zei ten:
Mo-Fr 10.00 -13.00 Uhr

Der AKI ist ein freier, unabhängiger und als gemein-
nützig anerkannter Verein. Das Anliegen des AKI ist 
der Abbau von Barrieren zwischen Menschen ver-
schiedener Nationalitäten und die Verbesserung des 
Zusammenlebens. Dies unterstützen wir durch die 
Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehen-
lernens. Migrantinnen und Migranten bieten wir Hilfe  -
stellungen an, um hier besser zurechtzukommen.
  
Was machen wir?
•  Beratung und Betreuung bei sozialen Problemen 
  und Begleitung bei Behördengängen
•   Zusammenarbeit mit Parteien, Behörden und 
  Institutionen

Informations- und Kulturveranstaltungen
•   Informationsveranstaltungen über allgemeine 
  oder spezielle Themen
•   Frauen- und Familienfeste
•   Ausstellungen, Diavorträge, Lesungen
•   Ausflüge
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Kurse
•   Deutschkurse für Anfänger mit und ohne 
  Vorkennnisse (täglich) Mo-Fr, von 9.30-13.00 Uhr
•   Nachhilfeunterricht für alle Kinder in allen Fächern
  von Klasse 1 bis 10. Nach Vereinbarung an den  
  Wochentagen ab 15.00 Uhr
•   Computerkurse für Migrantinnen und Migranten 
  (in der Planung)
Kinder- und Jugendfolkloregruppe
•   Türkische Volkstänze, 
  sonntags, 11.00-14.00 Uhr
Internationale Frauenfrühstücke
•   14-tägig, donnerstags, 9.30-12.00 Uhr
  Es wird jedes Mal ein frauenspezifisches Thema  
  behandelt.
Praktika
•   Schüler/-innen und Studierende können bei uns 
  ihr Schulpraktikum bzw. studienbegleitendes 
  Praktikum ableisten.
Präsenzbibliothek „Weltkulturen“
•  Zurzeit sind über 500 Bände vorhanden.

Der Verein setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die 
sich persönlich engagieren und / oder den Verein ideell 
unterstützen. Das Büro hat regelmäßige Öffnungszei-
ten. Wir arbeiten mit Honorarkräften, aber auch mit 
viel ehrenamtlichem Engagement. Damit unser Pro-
gramm noch farbenfroher wird, suchen wir jederzeit 
weitere ehrenamtlich Aktive, die Lust haben, beim jet-
zigen Angebot mitzuarbeiten und / oder neue Ideen in 
die interkulturelle Arbeit einzubringen und umzusetzen.

A
dr

es
se

n

2012



86 87

Arbeitslose brauchen Medien e.V.

Ad res se:
Berliner Platz 8
48143 Münster
Tel.: (02 51) 51 11 21
E-Mail: sperre@muenster.de

Allgemeine Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00-16.00 Uhr

Frauenfrühstück/Autonome Frauengruppe
Arbeitslosenzentrum Malta
Ein Projekt des Vereins 
„Arbeitslose brauchen Medien e. V.“
Achtermannstr. 10-12
48143 Münster
Tel.:(01 76) 50 10 52 57 (AB)
Tel.: (02 51) 4 14 05 53
E-Mail: malta@maltanetz.de

Bürozeiten:
Do  10.00-12.00 Uhr

Ansprechpartnerinnen:
Maria Hamers, Anne Neugebauer

Schwerpunkte sind Information, Austausch und 
Unterstützung; Hilfe bei der Stellensuche, Bewerbung, 
Vorstellung und bei Behördenangelegenheiten etc. 
(unterstützt vom Frauenbüro der Stadt Münster und 
der Stiftung Siverdes).
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Beratung und Therapie für Frauen e.V.

Adresse:
Neubrückenstr. 73
48143 Münster
Tel.: (02 51) 5 86 26
Fax: (02 51) 5 87 29
E-Mail: frauenberatung@muenster.de
Internet: www.frauenberatung-muenster.de

Offene Sprechzeiten:
Mo  9.00-11.00 Uhr
Di  11.00-13.00 Uhr
Mi  15.00-17.00 Uhr
Do  17.00-19.00 Uhr

Beratung und Therapie für Frauen ist ein gemein-
nütziger Verein und bietet seit 1981 psycho-soziale 
Unterstützung für Frauen jeder Altersgruppe an. Die 
Frauen haben die Möglichkeit, in der Beratungsstelle 
ihre persönliche Lebenssituation zu klären, sich zu 
orientieren und neue Perspektiven zu entwickeln. 
Ziel der Arbeit ist es, Frauen darin zu unterstützen, 
ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu 
gestalten.

Sie können sich mit beruflichen Themen an die
Beratungsstelle wenden, wie z. B.
•  Mobbing oder sexuelle Belästigung am

Arbeitsplatz
• Burn-out-Gefühle
•  Überforderung durch Doppel- und 

Dreifachbelastung
• Unterstützung bei Entscheidungsprozessen
• Supervisionsanliegen
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Schwerpunkte der Beratungsarbeit allgemein sind
• Beziehungsprobleme, Trennungssituationen
•  Gewalterfahrungen (sexualisierte, körperliche und 

seelische Gewalt)
•  Selbstunsicherheit; Ängste; Essstörungen; 

Depressionen
 
Angebote der Einrichtung
• Orientierungs- und Krisengespräche
• Einzelberatung, Einzeltherapie
• längerfristige Gruppentherapien
• themenspezifische Kurzzeitgruppen
• Paarberatung für lesbische Paare
• Einzel-, Team- und Gruppensupervision
• Gewaltschutzberatung

Ratsuchende Frauen können sich während der offenen
Sprechzeiten telefonisch oder persönlich an die 
Beratungsstelle wenden, um zu klären, welche Art 
von Unterstützung sie für ihr Anliegen benötigen. 
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Informations- und Anlaufstelle

für Fragen, Anregungen 

und Beschwerden

Martina Arndts-Haupt - Leiterin des Frauenbüros, 

Finanzielle Förderung

arndtshm@stadt-muenster.de, Tel. (02 51) 4 92-17 00

Anja Räther - Sekretariat

raethera@stadt-muenster.de, Tel. (02 51) 4 92-17 01 

Claudia Welp - Beratung, Wiedereinstieg, 

Gesundheit, Gewalt

welpc@stadt-muenster.de, Tel. (02 51) 4 92-17 02 

Antje Schmidt-Schleicher - Beratung, Mädchen, Kultur

Schmidt-Schleicher@stadt-muenster.de, 

Tel. (02 51) 4 92-17 03

Hausanschrift: 

Stadthaus I ∙ Klemensstraße 10 ∙ 48143 Münster

Postanschrift: 

Stadt Münster ∙ Frauenbüro ∙ 48127 Münster

Fax (02 51) 4 92-77 74 

www.muenster.de/stadt/frauenbuero

A
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Ca re er Ser vice

Ad res se:
WWU Münster
Career Service
Schlossplatz 3
48149 Münster
Tel.: (02 51) 83-3 00 42; -3 22 89; -3 00 73
Fax: (02 51) 83-3 00 74
E-Mail: Andreas.Eimer@uni-muenster.de
Internet: www.uni-muenster.de/CareerService

Ansprechpartner/-innen:
Andreas Eimer, M.A., MSC
Tobias Nowak, M.A.
Andrea Schröder, M.A.
Ruth Elsinger, M.A.

Sprechzeiten:
siehe unter 
www.uni-muenster.de/CareerService/Beratung

Wenn es darum geht,
• das Studium berufsorientiert zu gestalten,
• das eigene berufliche Profil zu entwickeln,
• notwendige Praxiserfahrung zu sammeln,
• Praktika vorzubereiten und auszuwerten,
• Bewerbungsstrategien und -techniken zu erlernen,
• Arbeitgeberkontakte aufzubauen,
dann ist der Career Service die zentrale Kontakt stelle 
innerhalb der WWU Münster.
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El tern hel fen El tern e.V.

Ad res se:
Ham mer Str. 1
48153 Müns ter
Tel.: (02 51) 77 84 74
E-Mail: eltern-helfen-eltern@muenster.de
In ter net: www.eltern-helfen-eltern.org

Öffnungs zei ten:
Mo  9.00-13.00 und 14.00-18.00 Uhr
Di, Mi 9.00-13.00 Uhr
Fr  9.00-16.00 Uhr
Be ra tungs ge sprä che nach te le fo ni scher Ter min -
ver ein ba rung

Der Ver ein be rät die be ste hen den El tern in itia ti ven 
in al len pä da go gi schen, kon zep tio nel len und ver wal-
tungs tech ni schen Fra gen und ver tritt sie in den 
zu stän di gen Fach gre mi en und ge gen über den Fach-
äm tern.
Ratsuchenden Eltern ist der Verein behilflich bei der 
Kontaktaufnahme zu Spielgruppen und Eltern-Kind-
Gruppen, in denen sich Kinder zwischen eineinhalb 
und drei Jahren zwei- oder dreimal in der Woche 
zusammen mit einer Erzieherin und wechselndem 
Elterndienst treffen.
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Exis tenz grün dungs be ra tung bei der 
Wirt schaftsför de rung Müns ter GmbH

Ad res se:
Steinfurter Str. 60a
48149 Münster
In ter net: www.wfm-mu ens ter.de 

An sprech part ne rin:
Eli sa beth Rem mers mann
Tel.: (02 51) 6 86 42-60
E-Mail: Rem mers mann@wfm-mu ens ter.de

Exis tenz grün de rin nen und Exis tenz grün dern ins be son-
de re in den Frei en Be ru fen gibt die Wirt schaftsför de-
rung Start hil fe. Das An ge bot um fasst:
•  Vor stel lung und Über prü fung der Grün dungs idee 

mit Blick auf ei ne rea lis ti sche Um set zung,
•  Hil fe stel lung bei der Aus ar bei tung des Grün dungs-

kon zep tes,
• Fördermittelakquisition und -information,
•  Er stel lung ei nes in di vi du el len Fi nan zie rungs kon  - 

zep tes und Vor be rei tung auf das Bank ge spräch,
•  Netz werk-Be ra tung,
•  Anlaufstelle für das Be ra tungs pro gramm 

Wirt schaft NRW.

Die Wirt schafts för de rung ist ein ge bun den in das 
Grün dungs netz werk Müns ter www.mu ens ter-
gruendet.de. Als ein be son de res An ge bot für Frei     -
be ruf ler/-in nen ist die Ko o pe ra ti ons bör se unter der 
Internetadresse www.wfm-muenster.de ein ge stellt.
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Frau en- und Gleich stel lungs be auf trag te 
in Müns ters Be hör den

Bei Be hör den mit be stimm ten Grö ßen ord nun gen 
werden Stel len für Frau en- und Gleich stel lungs   -
be auf trag te ein ge rich tet. Auch grö ße re Un ter neh men 
ha ben oft mals Gleich stel lungs be auf trag te be schäf tigt.
Ad res sen, An sprech part ne rin nen und Te le fon num mern 
können Sie jeweils dort erfragen. Die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten unterstützen Sie bei
•  der Planung des beruflichen Wiedereinstiegs,
•  der Vereinbarung von Teilzeitverträgen,
•  Diskriminierungen am Arbeitsplatz.

Wenn Sie nach der Elternzeit in den Beruf zurückkeh-
ren, sollten Sie mit der Frauenbeauftragten sprechen.
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» Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt in der Agentur für Arbeit Münster

Besuchsadresse:
Martin-Luther-King-Weg 18-24
48155 Münster

Postanschrift:
Agentur für Arbeit Münster
48138 Münster
Tel.: (02 51) 69 81 10
Fax: (02 51) 69 82 61
E-Mail: Muenster.BCA@arbeitsagentur.de

Die Förderung der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern am Arbeitsmarkt sowie die Förderung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehören zum 
gesetzlichen Auftrag jeder Agentur für Arbeit. Die 
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
steht Frauen und Männern als Ansprechpartnerin in 
allen Fragen der beruflichen Ausbildung, des berufli-
chen Einstiegs und Fortkommens, des Wiedereinstiegs 
sowie bei Fragen hinsichtlich einer flexiblen Arbeits-
zeitgestaltung zur Verfügung. Sie bietet monatliche 
Informationsveranstaltungen für Wiedereinsteiger/-in-
nen nach der Familienphase oder Pflege von Angehö-
rigen an. Nähere Informationen zu Veranstaltungen 
und Terminen erhalten Sie bei der Agentur 
für Arbeit Münster, im Internet unter 
www.arbeitsagentur.de.
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» Beauftragte für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt im Jobcenter Münster

Besuchsadresse:
Ludgeriplatz 4
48151 Münster

Postadresse:
Ludgeriplatz 4
48151 Münster
Tel.: (02 51) 609 18 516
Fax: (02 51) 609 18 802
E-Mail:  vonBischopink@stadt-muenster.de

Ansprechpartnerin:
Annette von Bischopink

Die Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt sorgt beratend und unterstützend 
dafür, dass das Leitprinzip der Gleichstellung von 
Frauen und Männern bei der Leistungserbringung  
im SGB II durchgängig umgesetzt wird. Sie soll 
den gesetzlichen Auftrag der Frauenförderung und 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfüllen. 
Besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der 
Alleinerziehenden und der Personen, die wegen 
der Erziehung eines Kindes oder der Pflege eines 
Angehörigen weder Arbeit aufnehmen können noch 
an einer Maßnahme zur Eingliederung teilnehmen 
können.  

2012
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» Frau en bü ro der Stadt Müns ter

Ad res se:
Stadt haus 1
Kle mensstr. 10
Zim mer 142-144a
48127 Müns ter
Tel.: (02 51) 4 92-17 01
Fax: (02 51) 4 92-77 74
E-Mail: frau en bu ero@stadt-mu ens ter.de

An sprech part ne rin nen:
Mar ti na Arndts-Haupt
Politikwissenschaftlerin M.A.
Lei te rin, Frau en be auf trag te, Fi nan zi el le För de rung
Tel.: (02 51) 4 92-17 00

An ja Rä ther
Sekretariat, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: (02 51) 4 92-17 01

Clau dia Welp
Dipl. Sozialarbeiterin
Beratung, Berufstätigkeit/Wiedereinstieg, 
Gewalt an Frauen, Gesundheit, Migration
Tel.: (02 51) 4 92-17 02

Antje Schmidt-Schleicher
Kommunikationswissenschaftlerin M.A.
Mädchen, Kultur, Beratung
Tel.: (02 51) 4 92-17 03
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Be ra tungs zei ten:
nach te le fo ni scher Ter mi nab spra che

Um die Chan cen und Le bens per spek ti ven von Frau en 
zu ver bes sern und struk tu rel le Be nach tei li gun gen ab -
zu bau en, gibt es in Müns ter seit 1987 ein Frau enbü ro, 
das sich für die An lie gen von Frau en und Mäd chen 
ein setzt.
Der Rat der Stadt Müns ter hat dem Frau en bü ro u. a. 
fol gen de Auf ga ben über tra gen:
• Be ra tung und In for ma ti on über Mög lich kei ten zur  
 Ver bes se rung der Chan cen von Frau en in Be ruf  
 und Ge sell schaft,
• Un ter stüt zung von Frau en grup pen und -i ni tia ti ven,
• Öf fent lich keits ar beit,
• Mit ar beit bei Maß nah men und Pro jek ten, die zur  
 Ver bes se rung der Le bens si tua ti on von Frau en und  
 Mäd chen bei tra gen.

Das Frauenbüro befasst sich mit vielen unterschiedli-
chen Themen und Fragestellungen wie z. B. berufliche 
Lebensplanung von Mädchen und Frauen, Diskriminie-
rung in der Arbeitswelt, Wiedereinstieg in den Beruf, 
Alleinerziehende, Frauenförderung, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Gewalt, Gesundheit, demografi-
scher Wandel.

Zu diesen und anderen Themen finden Sie im Frauen-
büro Materialien und weiterführende Adressen.
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» Gleich stel lungs be auf trag te 
der Fach hoch schu le Müns ter

Adresse:
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Tel: (02 51) 83-64 958
E-Mail: gba@fh-muenster.de
Internet: www.fh-muenster.de/gleichstellung 

Gleichstellungsbeauftragte: 
Dipl.-Oecothroph. Annette Moß 

Wir setzen uns dafür ein, mehr Gleichberechtigung 
zwischen Frauen und Männern an der Fachhoch-
schule herzustellen und die bestehende Benach-
teiligung von Frauen zu beseitigen.

Zu unserem Angebot gehören Auskünfte zu Gleich-
stellungsfragen sowie Hilfestellung, Informationen 
und Materialien zu folgenden Themengebieten:
• Chancengleichheit von Frauen und Männern
•  Familienfreundlichkeit für Studierende und 

Beschäftigte
• Mobbing
• Sexualisierte Gewalt
• Aufwertung von Frauentätigkeit
• Frauen in technischen Studiengängen
• Weiterbildung 

99

» Gleich stel lungs be auf trag te der 
Westfä li schen Wil helms-Uni ver si tät Müns ter

Adresse:
Ge org skom men de 26
48143 Müns ter
Tel.: (02 51) 83 -2 97 08/01
Fax: (02 51) 83 -2 97 00
E-Mail: gleich stel lungs be auf trag te@uni-mu ens ter.de 
In ter net: www.uni-muenster.de/Gleichstellung

Gleich stel lungs be auf trag te:
PD Dr. Maike Tietjens

Bürozei ten:
Mo-Fr 9.00 -12.00 Uhr

Be ra tungs ge sprä che:
nach Ver ein ba rung

(Servicebüro Familie der WWU siehe S. 112)
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Frau en & Be ruf
Kontakt- und Informationsstelle im FrauenForum e.V.

Ad res se:
Wa ren dor fer Str. 3
48145 Müns ter
Tel.: (02 51) 5 56 69
Fax: (02 51) 4 02 15
E-Mail: frau en@mu ens ter.de 
In ter net: www.frau enforum-mu ens ter.de 

An sprech part ne rin nen:
Gerlinde Amsbeck, Uta Armbrust, Bri git te Strä ßer, 
Chris tel Zeis ler

Bü ro zei ten:
Mo, Do 15.00 -17.00 Uhr
Di, Mi, Fr 10.00 -12.30 Uhr

Be ra tungs ge sprä che:
nach te le fo ni scher Ver ein ba rung

Frau en & Be ruf ist ei ne Kon takt- und In for ma ti ons stel le. 
Sie ist An sprech part ne rin in al len Fra gen rund um 
Wie der ein stieg, Exis tenz grün dung und be trieb li che 
Chan cen  gleich heit. Ihr Ziel ist die För de rung der 
Er wer bs      be tei li gung von Frau en.
In Seminaren und Einzelberatungen begleitet Frauen & 
Beruf Frauen bei der beruflichen Neuorientierung, 
berät Gründerinnen oder unterstützt junge Frauen in 
der Berufs- und Lebensplanung.
Frauen & Beruf versteht sich als Partnerin für alle, 
die sich für Chancengleichheit im Beruf engagieren. 
Sie ver steht ih re Pro jekt ent wick lung als Bei trag zu 
ei ner frau en ver träg li chen Struk tur po li tik. 

2012
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Hand werks kam mer Bil dungs zent rum 
Be ra tungs stel le für Frau en und 
Un ter neh men im Hand werk

Ad res se:
Echel mey erstr. 1-2
48163 Müns ter
Tel.: (02 51) 7 05 -0
Fax: (02 51) 7 05 -11 40
Internet: www.hwk-mu ens ter.de

An sprech part ne rin :
Sa bi ne Hent schel, Tel.: (02 51) 7 05 -14 18

Sprech zei ten:
Mo-Fr  10.00 -14.00 Uhr und nach Ver ein ba rung

Das Hand werks kam mer Bil dungs zent rum hat ei ne 
Be ra tungs stel le ein ge rich tet, de ren kos ten lo ses An ge-
bot sich so wohl an Frau en als auch an Un ter neh men 
wen det. Ziel ist, Frau en be ruf li che Chan cen im Hand-
werk sowie in kauf män ni schen und ge werb lich-tech-
ni schen Be ru fen zu er schlie ßen. Dazu ge hö ren 
frau en spe zi fi sche Be ra tun gen und Un ter neh mensbe-
ra tun gen hin sicht lich der Be schäf ti gung von Frau en 
und der be trieb li chen Frau en för de rung. 
Ein wei te rer Schwer  punkt ist die Be ra tung von Meis-
ter frau en, die im Un ter neh men ih res Part ners mit ar-
bei ten.

Jobcenter Münster 

Das Jobcenter Münster ist die Institution, die in 
Münster Hartz IV umsetzt und Ansprechpartner für 
Bezieher/-innen von Arbeitslosengeld II ist. 

Tel.: (02 51) 6 09 18-8 00 (Hotline für Fragen zur 
Beantragung von Arbeitslosengeld II)

Geschäftsbereich Markt & Integration
•   Stadthaus II

Ludgeriplatz 4
48151 Münster
Öffnungszeiten:
Mo, Di 8.00 -16.00 Uhr
Mi 8.00 -12.30 Uhr
Do 8.00 -18.00 Uhr
Fr 8.00 -12.00 Uhr 

 E-Mail: jobcenter@stadt-muenster.de

•   Geschäftsstelle Hiltrup
Patronatsstr. 20
48165 Münster
Tel.: (0 25 01) 59 45-200
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 -12.30 Uhr
Mo 14.00 -16.00 Uhr
Do 14.00 -18.00 Uhr 

 E-Mail: jobcenter@stadt-muenster.de
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•   Geschäftsstelle Nord
Idenbrockplatz 26
48159 Münster
Tel.: (02 51) 210 80 800
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 -12.30 Uhr 
Mo 14.00 -16.00 Uhr
Do 14.00 -18.00 Uhr
E-Mail: jobcenter@stadt-muenster.de

Geschäftsbereich Leistung
•  Kundenzentrum Soziales im Stadthaus II

Ludgeriplatz 4, 48151 Münster
•  Stadtbezirk Nord, Geschäftsstelle Nord, 

Idenbrockplatz 26-27, 
 48159 Münster 
•  Stadtbezirk Hiltrup

Geschäftsstelle Hiltrup, Patronatsstr. 20, 
 48165 Münster

Service des Jobcenters Münster
in Kooperation mit dem Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien:

Beratung zu Kindertagesbetreuungsfragen 
für Arbeitssuchende
•   Beratung und Unterstützung von arbeitslosen 

Erwerbsfähigen in Kinderbetreuungsfragen
•    Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung 
 bzgl. Betreuungsmöglichkeiten von Kindern

•  Kooperation mit Diensten und Fachstellen der 
Verwaltung sowie freien Trägern im Kontext 
Kindertagesbetreuung und Arbeitsförderung

•  Kontaktaufnahme zu und Beratung von 
Arbeitgebern bei Bedarf

•  Finanzierungsmöglichkeiten von Betreuungsplätzen 
für Kinder der Alg II-Beziehenden

Adresse:
Familienbüro der Stadt Münster
Junkerstr. 1
48153 Münster
Tel.: (02 51) 4 92-59 96
Fax: (02 51) 4 92-79 13
E-Mail: SchulzeLeusing@stadt-muenster.de

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr  8.30-12.00 Uhr

Ansprechpartnerin:
Mechthild Schulze Leusing
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KAI – Kin der hau ser Ar beits lo sen 
Ini tia ti ve 

Ad res se:
Jo sef-Beck mann-Str. 5 48159 Müns ter
Tel.: (02 51) 26 36 89
Fax: (02 51) 26 52 96 07
E-Mail: KAI-Muenster@t-online.de

An sprech part ne rin:
An ge la Vrban ec

Be ra tung und Be glei tung von Ar beits lo sen 
und ih ren An ge hö ri gen:
Di 8.30 -12.00 Uhr
Mi 14.30 -17.00 Uhr
Do 9.30 -11.30 Uhr

Deutsch-Sprach kur se, Al pha be ti sie rungs kurs:
Ter mi ne te le fo nisch er fra gen

KAI un ter stützt und för dert Men schen, die Hil fe su-
chen und in Schwie rig kei ten ge ra ten sind, ins be son  -
de re wenn sie von Ar beits lo sig keit be trof fen sind. 
KAI bietet eine umfassende, individuelle, vertrauliche, 
freiwillige und kostenlose Beratung, Betreuung und 
Begleitung sowie zielgruppenspezifische Weiterbil-
dung. KAI arbeitet eng mit dem Sozialbüro in Kinder-
haus zusammen.

Ma da me Cou ra ge
Spen den pro jekt für al leiner zie hen de 
Studierende

Das Projekt Madame Courage gewährt alleinerziehen-
den Studierenden unter bestimmten Vorausset-
zungen für max. zwei Semester in der Examensphase 
finanzielle Hilfen zum Lebensunterhalt.

Wei te re In for ma tio nen:
www.madame-courage.de

Trä ger:
So zi al dienst ka tho li scher Frau en e.V. Müns ter
Tel.: (02 51) 5 30 09-4 16
Fax: (02 51) 5 30 09-4 25
E-Mail: madame-courage@skf-muenster.de

Ko o pe ra ti ons part ner/-in nen:
Die Gleich stel lungs be auf trag te der West fä li schen 
Wil helms-Uni ver si tät
Tel.: (02 51) 8 32 97 08
Fax: (02 51) 8 32 97 00

Sic, So zi al bü ro im cu ba
Tel.: (02 51) 5 88 56
Fax: (02 51) 51 85 43

Ver band al lein er zie hen der Müt ter 
und Vä ter (VAMV) e.V. 
Tel.: (02 51) 27 71 33
Fax: (02 51) 27 71 32
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Netzwerk von Gründerinnen 
und Unternehmerinnen

Gründerinnen und Unternehmerinnen in der Startpha-
se treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch.
In offener Runde ist alles Thema, was die Frauen in 
der Gründungsphase oder der ersten Zeit der Selbst-
ständigkeit beschäftigt – von A wie Anlaufschwierig-
keiten bis Z wie Zielgruppe finden. Gelegentlich findet 
das Treffen auch als The men  abend statt, den eine der 
Unternehmerinnen gestaltet.

Kontakt: 
Monika Schiwy
Coerdestr. 53
48147 Münster
Tel.: (02 51) 28 49 89 88
E-Mail: mail@unternehmerinnennetz.de
Internet: www.unternehmerinnennetz.de

Netz werk Bü ro Frau en und Mäd chen 
mit Be hin de run g und chronischer 
Erkrankung NRW

Ad res se:
Neu brü ckenstr. 12-14
48143 Müns ter
Tel.: (02 51) 51 91 38
Fax: (02 51) 51 90 51
E-Mail: info@netzwerk-nrw.de
Internet: www.netzwerk-nrw.de

Mitarbeiterinnen:
Petra Stahr, Monika Pelkmann, Andrea Lehmann

Die Mit ar bei te rin nen des Netz werk Bü ros ar bei ten im 
In te res se der Frau en und Mäd chen mit Be hin de run g 
und chronischer Erkrankung in NRW.
Als Ko o pe ra ti ons- und Ver net zungs stel le so wie als 
Ide en trä ger tritt das Netz werkBüro für ei ne so zi al po li-
ti sche Wen de be züg lich der Be lan ge der Frau en und 
Mäd chen mit Be hin de run g und chronischer Erkran-
kung ein.
Als Schalt stel le steht das Bü ro für die en ge Ko o pe ra- 
ti on mit Or ga ni sa tio nen der Be hin der ten-Selbst hil fe bis 
zu po li ti schen Ver tre tun gen auf Lan des ebe ne.
Die Mit ar bei te rin nen des Netz werk Bü ros be ar bei ten 
in di vi du el le An fra gen von be trof fe nen Frau en und 
Mäd chen und de ren An ge hö ri gen und sor gen für 
kon kre te Un ter stüt zung im Ein zel fall. 
Das NetzwerkBüro wird vom Ministerium für Genera-
tionen, Familie, Frauen und Integration NRW gefördert.
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Regionalagentur Münsterland

Ad res se:
Regionalagentur Münsterland 
c/o Münsterland e.V.
am Flughafen Münster - Osnabrück
Projektleitung: Julia Roesler
Airportallee 1
48268 Greven
Internet: www.muensterland-arbeit.de

An sprech part ner :
André Mannke, Tel.: (0 25 71) 94 93 19
E-Mail: mannke@muensterland.com

Die Regionalagentur Münsterland ist eine Beratungs-, 
Koordinierungs- und Transferstelle zur dezentralen 
Umsetzung der Landesarbeitsmarktpolitik Nordrhein-
Westfalen.

Die Re gio nal agentur be rät
•  zu arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen 

des Landes und der EU,
•  zu regionalen Schwerpunkten des Münsterlandes,
•  bei der Planung, Durchführung und Begleitung 

von Projekten,
•  bei der Prüfung und Bewertung von regionalen 

Förderanträgen,
•  bei der Planung und Initiierung neuer Qualifi zie-

rungs  instrumente in der Region.

A
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Servicebüro Familie der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster 

Adresse:
Röntgenstraße 19
48149 Münster
Tel.: (02 51) 83 297 02
Fax: (02 51) 83 220 90
E-Mail: service.familie@uni-muenster.de
Internet: www.uni-muenster.de/service-familie

Öffnungszeiten:
Mo-Fr  10.00 -12.00 Uhr

Beratungsgespräche: 
nach Vereinbarung 

Ansprechpartnerin:
Iris Oji

Das Servicebüro ist eine universitätsinterne Vermitt-
lungs- und Beratungsstelle. Ziel ist es, nicht nur allen 
Beschäftigten der WWU, die ein Kind erwarten oder 
bereits Eltern sind, die Vereinbarung von Familie und 
Erwerbstätigkeit zu erleichtern, sondern auch zur Ent-
lastung von pflegenden Angehörigen beizutragen. Zu 
diesem Zweck vermittelt das Servicebüro Familie kos-
tenlos aktuelle Informa tionen zu vereinbarkeitsrele-
vanten Themen. Bei allgemeinen Fragen zu Elterngeld, 
Elternzeit und Kinderbetreuung finden Sie im Service-
büro Familie ebenso Unterstützung wie bei zunehmen-
der Hilfebedürftigkeit naher Angehöriger.

Sozialberatungsstelle für Studierende 

Adresse:
Gescherweg 80
48161 Münster
Tel.: (02 51) 83-7 91 67 / 7 91 68
E-Mail: sozialberatung@studentenwerk-muenster.de

Sprechstunden:
Mo, Di 15.00 -17.00 Uhr
Do  10.00 -12.00 Uhr

Ansprechpartnerinnen:
Barbara Tepe, Medina Oprea 
E-Mail:    tepe@studentenwerk-muenster.de 

oprea@studentenwerk-muenster.de

Die Sozialberatungsstelle des Studentenwerks berät 
zu den sozialen Rahmenbedingungen des Studiums 
und steht Studierenden aller Hochschulen in Münster 
zur Verfügung.Das Beratungsangebot umfasst neben 
Themen wie Wohnen und Studienfinanzierung auch 
Informationen zum Studium mit Kind / Behinde-
rung / chronischer Erkrankung und zu spezifischen Fra-
gestellungen ausländischer Studierender. Darüber 
hinaus ist die Beratung in besonders schwierigen 
Übergängen wie Studienabschluss, Berufseinstieg 
eine Anlaufstelle zur Klärung aller aufkommenden 
Fragen. Die Gespräche sind vertraulich und kostenlos.
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Sozialamt der Stadt Münster

Adresse:
Sozialamt
Hafenstraße 8
48153 Münster
Postanschrift: 
Tel.: (02 51) 4 92-50 01
Fax: (02 51) 4 92-77 80
E-Mail: sozialamt@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/stadt/sozialamt

Sprechzeiten:
Mo-Mi 8.00-16.00 Uhr
Do  8.00-18.00 Uhr
Fr   8.00-13.00 Uhr

Das Sozialamt ist Ihre Anlaufstelle bei Fragen zur 
Sozialhilfe, zur Grundsicherung im Alter und 
bei dauerhafter, voller Erwerbsminderung.
Darüber hinaus ist das Sozialamt Ansprechpartner für
• Seniorinnen und Senioren,
•  Menschen mit Wohnungsproblemen,
•  Menschen, die überschuldet sind,
•  Flüchtlinge,
•  Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler,
•  Frauen in Gewaltsituationen,
•  Ausländische Vereine,
•  Menschen mit Behinderung,
•  Pflegebedürftige und ihre Angehörigen,
•  Heimbewohnerinnen und -bewohner,

•  Schülerinnen und Schüler, die ihren 
Lebensunterhalt und ihre Ausbildung nicht
selbst finanzieren können, zu Möglichkeiten 
der Ausbildungsförderung nach dem BaföG.

Seit 2010 gibt es in Münster den Münster-Pass, 
mit dem leistungsberechtigte Personen zahlreiche 
Vergünstigungen für Angebote in Münster erhal-
ten können. Das Sozialamt informiert hierüber 
und beantwortet Fragen zu Voraussetzungen und 
Vergünstigungen. 

Auch zu den Leistungen des „Bildungspakets“ 
informiert das Sozialamt. 
Dazu stehen das Info-Telefon mit der Nummer 
(02 51) 4 92-59 49 oder die E-Mail-Adresse 
BildungUndTeilhabe@stadt-muenster.de 
zur Verfügung. 

Im Kundenzentrum Soziales im Sozialamtes bekom-
men Sie Informationen, Hilfe beim Ausfüllen von 
Formularen oder einen Termin für ein ausführ-
liches Beratungsgespräch. Auch wenn Sie einen 
Schwerbehindertenausweis beantragen wollen, ist 
das Kundenzentrum Soziales der erste Kontakt.



116 117

A
dr

es
se

n

A
dr

es
se

n

20122012

So zi al bü ro im cu ba (Sic) 

Ad res se:
Achtermannstr. 10-12
48143 Münster
Tel.: (02 51) 5 88 56
Fax: (02 51) 51 85 43
E-Mail: sic@muenster.de

Offene Sprechstunde:
Do  9.30 -12.30 Uhr und 14.00 -17.00 Uhr
Beratung nur nach Vereinbarung

Ansprechpartner/-innen:
Monika Kolodzey, Ulrich Wieners und 
Norbert Attermeyer

Das Sic ist eine Beratungsstelle für Menschen in 
schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lebens-
lagen.
Es berät zu Alg II, Sozialhilfe, Grundsicherung und 
anderen Sozialleistungen.
Außerdem gibt es ein Beratungsangebot für Schwan-
gere und Alleinerziehende mit geringen Einkommen.
Die Beratung ist kostenlos und findet auf freiwilliger 
Basis während der offenen Sprechstunde und in 
Einzelgesprächen statt. 

Verband al lein er zie hen der 
Müt ter und Vä ter (VAMV) e.V.

Ad res se:
Achtermannstr. 19
48143 Münster
Tel.: (02 51) 27 71 33
Fax: (02 51) 27 71 32
E-Mail: vamv@mu ens ter.de

An sprech part ne rinnen:
Sigrid Femi, Raisa Donhauser

Bü ro zei ten: 
Mo-Fr 10.00 -14.00 Uhr
Di  16.00 -18.00 Uhr

Der VAMV ist ei ne Selbst hil feor ga ni sa ti on für le di ge, 
ge trennt le ben de, ge schie de ne und ver wit we te Müt ter 
und Vä ter mit ih ren Kin dern. 
Der Verband versteht sich als Interessenvertretung 
für Ein-Eltern-Familien und bietet Beratung und Frei-
zeitangebote an.
Seit einigen Jahren bietet der VAMV auch Kinder-
betreuung in Notsituationen. Mehr über den DiNo, 
Dienst im Notfall, erfahren Sie auf S. 175.

Broschüre:
„Alleinerziehende in Münster“, Hrsg.: Arbeitskreis 
Alleinerziehende Münster. Die Broschüre liegt 
kostenlos im Familienbüro aus.
VAMV Info: erscheint 4 mal im Jahr und liegt im 
Familienbüro, im MünsterMarketing und in der 
Stadtbücherei kostenlos aus.
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Vi sio nen
Netz werk von Un ter neh me rin nen e. V.

Kontakt:
1. Vorsitzende:
Monika Schiwy
Coerdestr. 53
48147 Münster
Tel.: (02 51) 28 49 89 88
E-Mail: vorstand@visionen-ev.de
Internet: www.visionen-ev.de

Visionen e. V. ist ein 1998 gegründeter Verein von 
und für Geschäftsfrauen in der Region Münster und 
Münster land. Der Verband vertritt eine breite Bran-
chenpalette, die von der Rechtsanwältin bis zur Einzel-
händlerin, von der Unternehmensberaterin bis zur 
baubio  lo gischen Fachberaterin reicht. 
Die Ziele sind eine stärkere Ver  netzung, wirtschaftli-
cher Erfolg und eine größere Öffentlichkeit für selbst-
ständige Frauen.
Mitgliedsfrauen bringen ihre Kompetenz in den Verein 
ein, beraten und fördern sich gegenseitig in fachlichen 
und auch persönlichen Fragen. Mitglieder können 
Un ter neh me rin nen und Frei be ruf le rin nen al ler Bran-
chen wer den.

Wirt schaftsför de rung Müns ter GmbH

Ad res se:
Steinfurter Str. 60a
48149 Münster
Tel.: (02 51) 6 86 42-0
E-Mail: info@wfm-muenster.de
Internet: www.wfm-muenster.de

Das traditionelle Kerngeschäft der Wirtschafts-
förderung Münster GmbH (WFM) ist die Gewerbe-
flächenentwicklung und -vermarktung, das 
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Genehmigungsmanagement, der Immobilienservice, 
die Gründungs- und Förderberatung sowie das 
Standortmarketing und die Öffentlichkeitsarbeit. 
Zudem wurde der Beratungsbereich, der Zugang zu 
Finanzierungen, Personalbedarf und Kooperationen 
weiter ausgebaut. Im stadtweiten Netzwerk ist die 
WFM mit allen wichtigen Einrichtungen und Akteuren 
in Münster verbunden und kennt die richtigen 
Ansprechpartner. Sie macht Investoren auf Münster 
neugierig und binden die Investition von neuen und 
bestehenden Unternehmen an den Standort Münster. 

Die WFM ist auch als Investor tätig: Das CeNTech II 
(Center für Nanotechnologie) wurde im Herbst 2011 
mit Laborflächen für weitere 50 Mitarbeiter eröffnet 
und im Nano-Bioanalytik-Zentrum werden ab August 
2012 Unternehmen und wissenschaftsnahe Gruppen 
die Erkenntnisse der Nanobioanalytik zu marktreifen 
Produkten weiterentwickeln. 
Im Süden Münsters vermarktet die WFM ihren 
bereits teilerschlossenen Hansa-BusinessPark. 
Neben der direkten Autobahn- und Kanalanbindung 
bietet das neue Gewerbegebiet in Amelsbüren 
moderne Glasfasertechnologie für einen schnellen 
Internetzugang.

Zent ra le Stu di en be ra tung (ZSB)

Ad res se:
Schloss platz 5
48149 Müns ter
Tel.: (02 51) 83-2 23 57
E-Mail: zsb@uni-mu ens ter.de
In ter net: www.zsb.uni-muenster.de

Of fe ne Sprech stun de und An mel dung zur Be ra tung:
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr
Mo-Do 14.00-16.00 Uhr
Jeden 1. Mittwoch im Monat  17.00-19.00 Uhr

Te le fo ni sche Aus kunft und In for ma ti on:
Mo-Do 13.30 -15.30 Uhr
Fr  8.30 -10.30 Uhr
Tel.: (02 51) 83-20 00 2

Die Zent ra le Stu di en be ra tung (ZSB) ist ei ne Be ra-
tungs stel le für Stu di en be wer be rin nen und -be wer ber, 
Stu di en in te res sier te und für Stu den tin nen und Stu den-
ten der Uni ver si tät Müns ter. 

Die ZSB ist of fen für Leu te, die
• Fra gen ha ben zur Stu di en wahl und sich mög li cher- 
 wei se schwer tun, ei ne Ent schei dung zu tref fen,
•  Fragen haben zu den verschiedenen Zulassungs- 

und Auswahlverfahren,
• an ei nen Fach wech sel oder Stu di en ab bruch 
 den ken und die da mit ver bun de nen Fra gen 
 be spre chen wol len,
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• Me tho den zu Ar beits- und Lern tech ni ken – wie  
 Prü fungs vor be rei tung, Zeit pla nung, Re fe ra ten 
 und Haus ar bei ten – ken nenler nen wol len,
• mit ih rem Stu di um nicht mehr zu recht kom men, und  
 sol che, die Hil fe su chen bei Angst vor Prü fun gen,
•  un ter Kon takt prob le men oder Schwie rig kei ten mit 

dem Part ner, den El tern, Mit be woh ner/in nen lei den,
• kei ne Le bens per spek ti ve für sich se hen und   
 manch mal ver zwei felt sind oder andere 
 per sön li che Schwie rig kei ten haben,
• In for ma tio nen, Ad res sen und Ma te ria li en über  
 Stu di en gän ge, Hoch schul or te, Wei ter bil dungs- 
 mög lich kei ten su chen,
• Fra gen ha ben zur Ver ein ba rung von Fa mi lie 
 und Kin dern mit dem Stu di um,
• ein Stu di um oh ne Abi tur auf neh men wol len.

Die Be ra tung in der ZSB ist frei wil lig und kos ten los. 
Die Ratsu chen den kön nen ano nym blei ben, wenn 
sie das wol len. Die ZSB ver sucht, durch In for ma ti on 
und im Ge spräch Hil fen an die Hand zu ge ben, die es 
er leich tern, ein Prob lem zu er ken nen, ei gen stän dig 
Ent schei dun gen zu tref fen und Schwie rig kei ten zu 
über win den.

A
nzeige

Wer die ZSB per sön lich auf su chen will, kommt in die 
Of fe ne Sprech stun de. Hier be steht die Mög lich keit, 
Aus künf te und In for ma tio nen (durch die Be ra te rin nen 
und Be ra ter) so wie schrift li ches In for ma ti ons ma te ri al 
zu er hal ten. Be ra tun gen, in de nen die an ste hen den 
Fra gen und Prob le me aus führ lich be spro chen wer den, 
fin den nur nach vor he ri ger Ter mi nab spra che statt. 
Die ZSB berät auch rund um das Thema „Studieren 
mit Kind“. 

Wei te re In for ma tio nen:
ZSB 
Andrea Kronisch, Tel.: (02 51) 83-3 23 44
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Geld
Eine berufliche Veränderung oder ein 

Ein stieg ins Erwerbsleben können nur gelin-

gen, wenn der finanzielle Rahmen geklärt ist. 

Ob Sie Fragen zum Lebensunterhalt, 

zur Finanzierung oder zur Alterssicherung 

ha ben, Orientierung bei Darlehen, Zu schüs-

sen, Unterhaltsleistungen, Steuern oder 

Versicherungen suchen: Eine gute Beratung 

ist Geld wert.

2012

• Arbeitslosengeld I
• Arbeitslosengeld II
• Arbeitsgelegenheiten
• Ausbildungsförderung (BAföG) 
• Ausbildungsfreibetrag
• Beihilfen in der Schwangerschaft
• Betreuungskosten
• Berufsausbildungsbeihilfe
• Darlehen im Studium
• Einstiegsgeld
• Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmerinnen
• Elterngeld
•  Finanzielle Hilfen zum Lebensunterhalt

für allein erziehende Studentinnen
• Finanzielle Hilfen für Existenzgründerinnen 
• Förderung der beruflichen Weiterbildung
• Freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige
• Gründungszuschuss
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
• Hilfe zum Lebensunterhalt 
• Hilfe bei Schulden
• Kindergeld
• Kinderzulage
• Kinderzuschlag
• Meister-BAföG
• Mutter-Kind-Kuren / Mütterkuren
• Mutterschaftsgeld
• Sozialversicherung
• Stipendien
• Übergangsgeld und Ausbildungsgeld
• Unterhaltsvorschuss
• Vermittlungsunterstützende Leistungen
• Wohngeld

S
eite 124-151
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Arbeitslosengeld I (Alg I)

Das Arbeitslosengeld ist eine Versicherungsleistung 
und wird bei Arbeitslosigkeit oder beruflicher Weiter-
bildung gezahlt. Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, 
wer arbeitslos ist, die Anwartschaftszeit erfüllt und 
sich bei der Agentur für Arbeit persönlich arbeitslos 
gemeldet hat. Wer Arbeitslosengeld bezieht, muss 
„arbeitsfähig“ und bereit sein, eine „zumutbare“ 
Beschäftigung aufzunehmen. 

Weitere Informationen: 
Agentur für Arbeit (S. 78)

Arbeitslosengeld II (Alg II)
Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben Arbeitneh -
mer/-innen, die bedürftig sind, sich beim Jobcenter 
Münster arbeitslos melden, keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld I haben, weil sie die Anwartschafts-
zeit nicht erfüllen, aber min destens drei Stunden täg-
lich arbeiten können. Bei der Prüfung der Bedürftig keit 
wird eigenes Vermögen, Einkommen des Partners 
berücksichtigt, auch das minderjähriger und unver-
heirateter Kinder. 

Weitere Informationen:
Jobcenter Münster (S. 103)

Arbeitsgelegenheiten

Empfänger/-innen von Alg II-Leistungen können 
Arbeitsgelegenheiten bei Kommunen und gemein-
nützigen Trägern angeboten werden. Alg II wird 
weiter gezahlt und zudem eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 1,50 Euro in der Stunde. 
Die gemeinnützige Arbeit ist ein Instrument, um 
Empfänger/-innen von Alg-II-Leistungen an das 
Erwerbsleben heranzuführen. Die Tätigkeit ist 
befristet.

Weitere Informationen:
• Jobcenter Münster (S. 103) 
 für alle Stellen
•  AIM (S. 82) für städtischen Stellen
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Ausbildungsförderung (BAföG)

Auch über das 30. Lebensjahr hinaus ist diese staat-
liche Förderung zur Finanzierung eines Studiums 
möglich, wenn
•  das Abitur oder Fachabitur auf dem sogenannten 

zweiten Bildungsweg erworben wurde (das 
Studium muss allerdings direkt nach der Abitur-
prüfung aufgenommen werden),

•    die Aufnahme eines Studiums durch Kinderer-
ziehungszeiten hinausgeschoben werden muss,

•  nach einer Zugangsprüfung bei einer Universität 
oder Fachhochschule ein Studium aufgenommen 
wird,

•  das sogenannte „Meister-BAföG“ beantragt wird 
(S. 143),

•  sich in der Ausbildung die persönlichen Verhältnis-
se so verändern, dass die Auszubildende bedürftig 
wird und noch keine Ausbildung, die nach dem 
Gesetz gefördert werden kann, berufsqualifizierend 
abgeschlossen hat.

Die Altersgrenze im Masterstudium wurde auf 35 Jahre 
angehoben.

Weitere Informationen:
•  BAföG-Amt

Bismarckallee 11, 48149 Münster
Tel.: (02 51) 83 -7 95 39

•  Sozialberatungsstelle des Studentenwerks
Gescherweg 80, 48161 Münster
Tel.: (02 51) 83-7 91 67

      Fax: (02 51) 83-7 91 68
Barbara Tepe, Medina Oprea

Ausbildungsfreibetrag

Eltern von volljährigen Kindern in Schul- oder Berufs-
ausbildung können, wenn sie nicht zuhause wohnen, 
einen steuerlichen Freibetrag von bis zu 924 Euro gel-
tend machen. 
Voraussetzung ist, dass die Eltern für das Kind Kinder-
geld oder die steuerlichen Freibeträge für Kinder 
erhalten.
Ausbildungsförderung aus öffentlichen Mitteln in Form 
von Zuschüssen wird auf den Ausbildungsfreibetrag 
angerechnet. Eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes 
über 1.848 Euro jährlich mindern den Ausbildungs-
freibetrag.

Weitere Informationen:
www.bmfsfj.de
www.familienratgeber.dfv-nrw.de

Beihilfen in der Schwangerschaft

Bei niedrigem Einkommen können Schwangere Mittel 
aus der „Bundesstiftung Mutter und Kind“ oder aus 
dem „Sonderfonds der Stadt Münster“ beantragen. 
Diese sind einmalige finanzielle Beihilfen für Kosten, 
die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft ent-
stehen.
Wichtig: Anträge (für einen der beiden Fonds) können 
bei den Schwangerschaftsberatungsstellen (S. 179) 
gestellt werden. Wichtig ist der Kontakt zur Beratungs  -
stelle in den ersten 12 Schwangerschaftswochen.
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Berufsausbildungsbeihilfe

Während einer beruflichen Erstausbildung sowie 
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
kann unter bestimmten Voraussetzungen 
Berufsausbildungsbeihilfe beantragt werden. 
Auszubildende erhalten Berufsausbildungsbeihilfe, 
wenn sie während der Ausbildung nicht bei den Eltern 
wohnen können. Die Höhe hängt vom Gesamtbedarf 
und bei beruflicher Ausbildung vom anzurechnenden 
Einkommen ab der Auszubiidenen und den Eltern ab.

Weitere Informationen: 
Agentur für Arbeit (S. 78)

Betreuungskosten

Erwerbstätige Alleinerziehende und Paare, bei denen 
beide Partner erwerbstätig sind, können für ihre Kin-
der von der Geburt bis zum 14. Lebens jahr zwei Drittel 
der nachweisbar erwerbsbedingten Kosten für die 
Kinderbetreuung, bis zu maximal 4.000 Euro pro Jahr 
und Kind, als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
von der Steuer absetzen. 
Alle anderen Eltern können für ihre 3- bis 6-jährigen 
Kinder ebenfalls zwei Drittel der Kinderbetreuungs-
kosten, bis zu maximal 4.000 Euro pro Jahr und Kind, 
als Sonderausgaben steuerlich geltend machen.

Weitere Informationen:
www.bmfsfj.de
www.familienratgeber.dfv-nrw.de

Darlehen im Studium

Zur Fi nan zie rung des Stu di en ab schlus ses, auch nach 
Un ter bre chung ei nes Stu di ums, ver gibt das Stu den ten-
werk aus der Dar le hens kas se der Stu den ten wer ke 
des Lan des NRW e. V. zins lo se Dar le hen. Die Darlehen 
werden bis zu einem Betrag von 9.000 Euro und einem 
Zeitraum von 18 Monaten ausbezahlt. Die maximale 
monatliche Auszahlungssumme beläuft sich auf 
1.000 Euro. Ver zins te Dar le hen zur Ab schluss för de rung 
wer den von der KfW-Ban ken grup pe über das BAföG-
Amt ver ge ben.

Weitere Informationen:
Studentenwerk Münster 
Amt für Ausbildungsförderung 
Bismarckallee 11
48151 Münster 
Tel.: (02 51) 8 37 95 39
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Einstiegsgeld

Existenzgründerinnen und -gründer, die Arbeitslosen-
geld (Alg) II beziehen, können zur Förderung einer 
Existenzgründung ein Einstiegsgeld erhalten. Dieses 
ist keine Pflicht-, sondern eine Ermessensleistung, die 
im Rahmen einer individuellen Vereinbarung zwischen 
der Gründerin und der persönlichen Ansprech part-
nerin im Jobcenter getroffen wird. 
Das Einstiegsgeld kann ergänzend zum Arbeitslosen-
geld II gezahlt werden. Die Gewinne aus der selbst-
ständigen Tätigkeit werden mit dem Arbeitslosengeld 
II verrechnet. Die Förderdauer kann bis zu 24 Monate 
betragen. In 6 Monatsabschnitten wird die Förderung 
überprüft und nach den ersten 12 Monaten wird über 
die Weitergewährung des Einstiegsgeldes nochmals 
entschieden. Im zweiten Förderjahr wird der Betrag 
mit einem Abschlag von 20 % gezahlt. Wer mit dem 
Einstiegsgeld gefördert wird, ist während des Bezugs 
von Arbeits losengeld in der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung versichert. 

Weitere Informationen: 
Jobcenter Münster (S. 103) 

Elterngeld

Das Elterngeld ist eine Einkommensersatzleistung für 
alle Eltern, die sich Zeit für ihr Neugeborenes nehmen 
und auf Einkommen verzichten. Das Elterngeld wird an 
Vater oder Mutter für maximal 14 Monate gezahlt, bei-
de können den Zeitraum frei untereinander aufteilen. 

Ein Elternteil kann höchstens zwölf Monate allein 
nehmen, zwei weitere Monate sind als Option für 
den anderen Partner reserviert.
Ersetzt werden 67 Prozent des wegfallenden bereinig-
ten Nettoeinkommens, maximal 1.800 Euro im Monat. 
Das Mindestelterngeld, das Eltern erhalten, die vor 
der Geburt des Kindes nicht erwerbstätig waren, 
beträgt 300 Euro.

Weitere Informationen:
• Zuständig ist die Elterngeldstelle beim   
 Jugendamt Ihres Wohnortes:
 Stadt Münster
 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie
 Elterngeldstelle
 Hafenstr. 30
 48153 Münster
 Tel.: (02 51) 4 92 - 28 91
 Internet: www.muenster.de/stadt/jugendamt

 Kreis Borken Tel.: (0 28 61) 82 22 04
 Kreis Coesfeld Tel.: (0 25 41) 18 52 44
 Kreis Steinfurt Tel.: (0 25 51) 69 21 27
 Kreis Warendorf Tel.: (0 25 81) 53 51 30

•   Die Broschüre „Elterngeld und Elternzeit“ gibt 
es kostenlos beim Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend oder auf der Home-
page des Ministeriums.

• www.bmfsfj.de
•   www.elterngeld.net
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Finanzielle Hilfen zum Lebensunterhalt 
für alleinerziehende Studierende

Das Projekt Madame Courage gewährt alleinerziehen-
den Studierenden unter bestimmten Voraussetzungen 
für max. zwei Semester in der Examensphase finan-
zielle Hilfen zum Lebensunterhalt.

Weitere Informationen:
E-Mail: madame-courage@skf-muenster.de
Internet: www.madame-courage.de (S. 107)

Finanzielle Hilfen für 
Existenzgründerinnen

Für Gründungen gibt es zahlreiche geförderte 
Beratungsleistungen sowie Förderkredite, außerdem 
Zuschüsse bei Gründungen aus der Arbeitslosigkeit.

Weitere Informationen:
•  Existenzgründungs- und Finanzierungsberatung 
 bei der Wirtschaftsförderung Münster GmbH (S. 92)
• Arbeitsagentur Münster (S. 78)
• Jobcenter Münster (S. 103)

Förderung der beruflichen Weiterbildung

Arbeitnehmer/innen können, wenn sie an einer beruf-
lichen Weiterbildung teilnehmen, durch Übernahme 
der Kosten und durch Weiterzahlung des Arbeitslosen-
geldes gefördert werden. Die Voraussetzungen:

•   Die Weiterbildung ist notwendig, um die berufli-
chen Eingliederungschancen bei Arbeitslosigkeit 
zu verbessern, drohende Arbeitslosigkeit zu ver-
meiden oder weil kein Berufsabschluss vorliegt,

•   Beratung durch die Agentur für Arbeit vor der 
Maßnahme und Bescheinigung über die Förder-
voraussetzungen durch einen Bildungsgutschein,

•   Maßnahme und Träger der Maßnahme müssen 
für die Förderung zugelassen sein.

Die Beratungskraft vor Ort entscheidet vor der Maß-
nahme in einem persönlichen Gespräch über den 
individuell notwendigen Qualifizierungsbedarf. 

Weitere Informationen: 
Agentur für Arbeit (S. 78)

Freiwillige Arbeitslosenversicherung 
für Selbstständige

Seit dem 1.2.2006 gibt es für Gründer und 
Gründerinnen die Möglichkeit, sich freiwillig in der 
Arbeitslosenversicherung weiter zu versichern. 
Für detaillierte Informationen zu Voraussetzungen, 
Antragstellung, Anspruchshöhe und -dauer und 
weitere Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihre/n 
Ansprechpartner/in in der Agentur für Arbeit. 

Weitere Informationen: 
Agentur für Arbeit (S. 78)
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Gründungszuschuss

Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnah-
me einer selbständigen, hauptberuflichen Tätigkeit 
beenden, können einen Gründungszuschuss erhalten. 
Der Gründungszuschuss kann in Höhe des Arbeitslo-
sengeldes I zuzüglich einer Pauschale von 300 Euro 
für sechs Monate bewilligt werden. Ist die Gründung 
erfolgreich, kann die Pauschale von 300 Euro für 
weitere neun Monate gewährt werden.
Die Fördervoraussetzungen sind unter anderem:
•   Es handelt sich um eine Ermessensleistung der 

Agentur für Arbeit, d.h. es besteht kein Anspruch 
auf den Gründungszuschuss.

•  Die Arbeitslosigkeit muss beendet werden.
•   Bis zur Aufnahme der hauptberuflichen, selbständi-

gen Tätigkeit muss ein Anspruch auf Arbeitslosig-
keit bestehen.

•   Bei Aufnahme der selbständigen Tätigkeit müssen 
Gründer/-innen noch einen Restanspruch von 
mindestens 150 Tagen haben.

•   Die Tragfähigkeit der Existenzgründung muss von 
einer fachkundigen Stelle bescheinigt werden.

Für detaillierte Informationen zum Gründungszuschuss 
wenden Sie sich bitte an die Agentur für Arbeit.

Weitere Informationen: 
Agentur für Arbeit (S. 78)

Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung 

Perso nen ab 65 Jahren sowie dauerhaft erwerbs-
geminderte Personen ab 18 Jahren haben, wenn sie 
bedürftig sind, einen An  spruch auf Leistungen der 
Grundsicherung. Die Leistungen werden in gleicher 
Höhe bemessen wie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 
außerhalb von Einrichtungen (SGB XII), müssen aber 
ebenfalls beantragt werden. Die Leistungen werden 
regelmäßig für ein Jahr bewilligt. 
Einkommen wie z. B. Rentenbezüge oder Vermögen 
des Leistungsberechtigten sowie des Partners wer-
den wie in der Sozialhilfe angerechnet. Gegenüber 
unterhaltsverpflichteten Kindern bzw. Eltern mit einem 
Jahreseinkommen unterhalb von 100.000 Euro wird 
jedoch kein Unterhaltsrückgriff vorgenommen. 
Die Rentenver siche rungsträger sind verpflichtet, 
antragsberechtigte Personen über die Grundsicherung 
zu informieren, zu beraten und bei der Antragstellung, 
auch durch Weiterleitung von Anträgen an den zustän-
digen Träger, zu unterstützen.

Weitere Informationen:
Sozialamt (S. 114)
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Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt soll den Lebensunterhalt 
für Menschen bis zum 65. Lebensjahr finanziell 
sichern, wenn sie vorübergehend nicht erwerbsfähig 
und nicht in der Lage sind, aus eigenen Mitteln und 
Kräften den Lebensunterhalt sicherzustellen. Einen 
Anspruch haben Menschen, deren Lebensunterhalt 
auch nicht aus dem Einkommen und Vermögen des 
Partners oder bei minderjährigen Kindern aus dem 
Einkommen und Vermögen der Eltern sichergestellt 
werden kann. Außerdem dürfen sie keine vorrangigen 
Leistungsansprüche gegenüber anderen Trägern (wie 
z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter oder Amt für Woh-
nungswesen) haben. 
Der monatliche Bedarf für den Lebensunterhalt um -
fasst u. a. den maßgebenden Regelsatz, die angemes-
senen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung und 
evtl. bestehende Mehrbedarfe, z. B. für werdende 
Mütter ab der 12. Schwangerschaftswoche oder für 
kostenaufwendigere Ernährung, die aus medizinischen 
Gründen erforderlich ist.

Weitere Informationen:
Sozialamt (S. 114)

A
nzeige

Unternehmerinnen brief NRW. 
Sie sind gut! Holen auch Sie sich 
den Unter nehmer innenbrief NRW.
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Hilfe bei Schulden

Häufig sind es kritische Lebensereignisse wie Ar  beits      -
lo sig keit, Trennung, Scheidung oder Krankheit, die 
Überschuldung verursachen. Die soziale Schuld ner-
beratung kann Ihnen in solchen Fällen helfend zur 
Seite stehen. Ausgeschlossen sind Schuldner/-innen, 
deren Schul den aus einer selbstständigen Tätigkeit 
resultieren. Alle Berater/-innen unterliegen der 
Schweige  pflicht.

Weitere Informationen:
• Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
 Münsterland–Recklinghausen
 Hannamarie Brockschmidt
 Hochstr. 12
 48151 Münster
  Tel.: (02 51) 77 94-17

Fax: (02 51) 77 94-24
  E-Mail: h.brockschmidt@awo-msl-re.de
•  Caritasverband für die Stadt Münster e.V.

Josefstr. 2
48151 Münster
Tel.: (02 51) 5 30 09-3 40
Fax: (02 51) 5 30 09-3 11
E-Mail: schuldnerberatung@caritas-ms.de
Internet: www.caritas-ms.de

•  Diakonie Münster – Beratungs- und 
BildungsCentrum GmbH
Schuldnerberatung
Hörsterplatz 2b
48147 Münster
Tel.: (02 51) 49 01 50
Fax: (02 51) 4 90 15 30

E-Mail: schuldnerberatung@diakonie-muenster.de
www.diakonie-muenster.de

• Jib/Achim Brüggemann
 Hafenstr. 34
 Tel.: (02 51) 4 92-58 ff
  Mo 15.30-16.30 Uhr

E-Mail: Jib@stadt-muenster.de
•  Sozialamt der Stadt Münster

Achim Brüggemann
Stadthaus II
Ludgeriplatz 4
48151 Münster

  Tel.: (02 51) 4 92-50 36
E-Mail: BrueggemannA@stadt-muenster.de

• Verbraucherzentrale NRW
  Aegidiistraße 46

48143 Münster
  Tel.: (02 51) 4 82 96 03

E-Mail: muenster.insolvenz@vz-nrw.de
Internet: www.vz-nrw.de/muenster

Kindergeld

Das Kindergeld beträgt für das erste und zweite Kind 
184 Euro, für das dritte Kind 190 Euro und für jedes 
weitere Kind 215 Euro. Die Anträge werden bei der 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit gestellt. 
www.familienkasse.de.
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Kinderzuschlag

Den Kinderzuschlag sollen Eltern erhalten, die den 
Bedarf der gesamten Familie durch eigene Einkünfte 
oder eigenes Vermögen nicht sicherstellen können. 
Anspruch besteht nur für eigene unverheiratete Kin-
der, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, 
einschließlich der angenommenen (adoptierten) Kin-
der. Der höchstmögliche Kinderzuschlag beträgt für 
jedes im gemeinsamen Haushalt lebende Kind 140 
Euro monatlich. 

Weitere Informationen:
Familienkasse in Rheine 
Tel.: 0 18 01/54 63 37
Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min.

Kinderzulage

Die Kinderzulage (früher Baukindergeld) erhalten 
Familien, die eine eigene Wohnung oder ein Haus 
gekauft oder gebaut haben, bis zu acht Jahre lang 
zusätzlich zum normalen Kindergeld und zwar neben 
der staatlichen Wohnungsbau-Grundförderung. 
Die Rechtsgrundlage dafür ist das Einkommen-
steuer gesetz.

Meister-BAföG
Auf stiegs fort bil dungs för de rung (AFBG)

Was wird ge för dert?
•  Maß nah men der be ruf li chen Auf stiegs fort bil dung.
•  Be ruf li che Fort bil dung in al len Be rufs be rei chen, 

un ab hän gig da von, in wel cher Form sie durch ge-
führt wird (Voll zeit/Teil zeit/schu lisch/au ßer schu-
lisch/me di en ge stützt/Fern un ter richt).

Wer wird ge för dert?
•  Hand wer ker/innen und an de re Fach kräf te, die sich 

auf technische oder andere Fort bil dungs abschlüsse 
vor be rei ten.
Vo raus set zung: ei ne an er kann te, ab ge schlos se ne 
Er staus bil dung. 

•  Fort bil dun gen in den Ge sund heits- und Pfle ge be ru-
fen nach den Richt li ni en der Deut schen Kran ken-
haus ge sell schaft und Fort bil dun gen an 
an er kann ten Er gän zungs schu len.

Wie wird ge för dert?
•  Alleinerziehende können zusätzlich zu den monatli-

chen Höchstsätzen einen Zuschuss zur Kinderbe-
treuung in Höhe von 113 Euro erhalten.

•  Bei Voll zeit- und Teil zeit maß nah men ist zur Fi nan-
zie rung der Lehr gangs- und Prü fungs ge büh ren ein 
ein kom mens- und ver mö gen sun ab hän gi ger Maß-
nah me bei trag (30,5 % + zins güns ti ges Bank dar le-
hen) vor ge se hen.

•  Wer sich nach Ab schluss der Wei ter bil dung selbst-
stän dig macht, dem wer den auf An trag un ter 
be stimm ten Be din gun gen 66 % des Rest dar le hens 
er las sen.
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•  An trag stel lung: schrift lich und recht zei tig vor 
Be ginn der Maß nah me an das zu stän di ge Amt 
für Aus bil dungs för de rung. 

Weitere Informationen:
•  www.bmbf.de

Broschüre „Meister-BAföG – Das Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (AFBG)“, die auf der Home-
page des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung als pdf-Datei heruntergeladen werden 
kann.

Mutter-Kind-Kuren / Mütterkuren
(S. 178)

Mutterschaftsgeld

Mut ter schafts geld wird von der ge setz li chen Kran ken-
kas se oder bei pri vat ver si cher ten Ar beit neh me rin nen 
vom Bun des ver si che rungs amt wäh rend der Schutz-
fris ten vor und nach der Ent bin dung ge zahlt. Das Mut-
ter schafts geld erhalten Sie nicht, wenn das 
Be schäf ti gungs verhält nis nicht in den Zeit raum des 
Mut ter schut zes fällt, al so be reits eher als sechs Wo-
chen vor dem Ge burts ter min en det.

Weitere Informationen:
•  Ihre Krankenkasse
•  Bun des ver si che rungs amt

Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn, 
Tel.: (02 28) 6 19-0
www.mutterschaftsgeld.de

•  Broschüre „Mutterschutzgesetz – Leitfaden zum 
Mutter schutz“, die vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend heraus-ge-
geben wurde und in der Münster Information 
der Stadt Münster (Heinrich-Brüning-Str. 9, 
48143 Münster) erhältlich ist.
Zum Download unter: www.bmfsfj.de

Sozialversicherung

Arbeitsför de rung / Ar beits lo sen ver si che rung
Die „Ar beits lo sen ver si che rung“ ist ein ei gen stän di ger 
Zweig der ge setz li chen So zi al ver si che rung und dient 
der Ab si che rung im Fal le des Ver lus tes des Ar beits-
plat zes. Der Be griff „Ar beits lo sen ver  si che rung“ ist 
ge set zes tech nisch durch den Aus druck Ar beitsför de-
rung er setzt wor den. Ge tra gen wird der Be trag je zur 
Hälf te von Ar beit ge ber/in und Ar beit neh mer/in.

Krankenversicherung
Im deut schen Kran ken ver si che rungs sys tem be ste hen 
ne ben ein an der die Ge setz li che Kran ken ver si che rung 
(GKV) und die Pri va te Kran ken ver si che rung (PKV).
Die meis ten Ar beit neh mer/in nen un ter lie gen der Kran-
ken ver si che rungs pflicht und sind des halb Mit glied in 
ei ner GKV (Orts-, In nungs-, Be triebs- oder Er satz kas-
sen). Die PKV ver  si chert in ers ter Li nie Selbst stän di ge, 
Be am te und Ar beit neh mer/in nen, die we gen der Hö he 
ih res Ar beits ent gel tes nicht (mehr) ver si che rungs-
pflich tig sind.
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Pflegeversicherung
Das Risiko, durch Unfall, Krankheit oder Alter ein Pflege- 
fall zu werden, soll durch eine eigenständige Versiche-
rung abgedeckt werden. Hierfür wurde die Soziale 
Pflegeversicherung unter dem Dach der Krankenversi-
cherung eingeführt. Daneben steht als gleichberech-
tigtes System die Private Pflege-Pflicht   ver sicherung.

Weitere Informationen zum Bereich Pflege:
Informationsbüro Pflege, Pflegestützpunkt
Sozialamt der Stadt Münster
Gasselstiege 13
48159 Münster
Tel.: (02 51) 4 92-50 50
Fax: (02 51) 4 92-79 24
E-Mail: infobuero@stadt-muenster.de 
Internet: www.muenster.de/stadt/pflege

Rentenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung ist die wichtigste 
Form der Alterssicherung. Sie schützt ihre Versicher-
ten vor finanziellen Einbußen durch Gefährdung oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit, im Alter sowie bei 
Tod deren Hinterbliebene. Ergänzt wird die gesetzliche 
Rentenversicherung um die betriebliche Altersversor-
gung und die private Vorsorge. Fragen zu Rente, Reha-
bilitation und Altersvorsorge beantwortet die Deutsche 
Rentenversicherung. Ansprechpartner der betriebli-
chen Altersversorgung ist der Arbeitgeber.

Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung soll Sie und Ihre 
Familie vor den Folgen von Arbeitsunfällen und Be rufs-
krankheiten schützen. Also auch auf Ihrem Hin- und 
Rückweg zur Arbeit. Kinder genießen seit 1997 Versi-
cherungsschutz in allen Kindertagesstätten.
Die Berufsgenossenschaften als Träger der Unfall-
versicherung finanzieren sich aus Beiträgen der 
Unter nehmen.

Weitere Informationen:
•  Amt für Bür ge ran ge le gen hei ten

Ver si che rungs amt
Kle mensstr. 10

  48143 Müns ter
Tel.: (02 51) 4 92-33 30

  E-Mail: renten@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/stadt/buergeramt/
versicherungsamt.html

• Deutsche Rentenversicherung Westfalen
 Gartenstr. 194
 48147 Münster 
 Tel.: (02 51) 2 38-0
  Fax: (02 51) 2 38-29 60

Servicetelefon: 08 00/1 00 04 80 11
 E-Mail: kontakt@drv-westfalen.de
Internet: 
www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.de

• Private Versicherungsagenturen
• Versorgungsträger für Zusatzversorgungssysteme
• Unfallversicherungsträger
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Stipendien, Studienfinanzierung

Stipendien für das Studium und die Doktorarbeit ver-
geben einerseits die sogenannten Begabtenförde-
rungs werke, andererseits auch private Stiftungen bzw. 
die Graduiertenförderungswerke und die Uni versität 
Münster. Auch für die berufliche Weiterbildung im 
Ausland gibt es Finan zie rungsmög lich keiten.

Weitere Informationen:
Zentrale Studienberatung
Andrea Kronisch
Schlossplatz 5
48149 Münster
Tel.: (02 51) 83-2 23 44
E-Mail: andrea.kronisch@uni-muenster.de

Übergangsgeld und Ausbildungsgeld

Behinderte Menschen können während einer berufli-
chen Bildungsmaßnahme unter bestimmten Voraus-
setzungen Übergangsgeld als Entgeltersatzleistung 
beantragen. Wenn kein Anspruch auf Übergangsgeld 
besteht, könnte ein Anspruch auf Ausbildungsgeld 
gegeben sein. Das Ausbildungsgeld ist ebenfalls eine 
Leistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, die 
nur für behinderte Menschen erbracht wird. Ob die 
jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind, prüft die 
Beratungskraft.

Weitere Informationen: 
Agentur für Arbeit (S. 78)

Unterhaltsvorschuss

Al leiner zie hen de Müt ter oder Vä ter er hal ten zur 
Si che rung des Un ter halts ih rer Kin der einen
Un ter halts vor schuss, wenn das Kind
• das 12. Le bens jahr noch nicht voll en det hat,
•  im In land bei ei nem sei ner El tern tei le lebt, der le-

dig, ver wit wet oder ge schie den ist oder von 
sei nem Ehe gat ten dau er haft ge trennt lebt und

•  nicht oder nicht re gel mä ßig Un ter halt von 
 dem an de ren El tern teil oder nach des sen Tod 
 kei ne Wai sen be zü ge in ei ner be stimm ten 
 Min dest hö he er hält.

Die Un ter halts leis tung wird auf An trag längs tens 
für ins ge samt 72 Mo na te ge zahlt. Sie beträgt ab 
dem 1.1.2010 für Kinder im Alter von bis zu 5 Jahren 
133 Euro und für Kinder von 6 bis 11 Jahren 180 Euro.
Zu stän dig sind die Ju gend äm ter.

Weitere Informationen:
Broschüre „Der Unterhaltsvorschuss“, hg. v. Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Bezug: www.bmfsfj.de
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Vermittlungsunterstützende Leistungen

Vermittlungsunterstützende Leistungen sind Förderun-
gen aus dem Vermittlungsbudget. Dazu gehören z. B. 
die Erstattung von Bewerbungskosten und Fahrtkosten 
zu Vorstellungsgesprächen sowie Maßnahmen zur 
beruflichen Eingliederung wie Bewerbungstrainings. 
Auf diese Leistungen besteht kein Rechtsanspruch. 
Zudem gibt es den Vermittlungsgutschein, um eine 
private Arbeitsvermittlung in Anspruch zu nehmen. 
Dieser Gutschein kann beantragt werden, wenn ein 
Anspruch auf Arbeitslosengeld I besteht. Weitere 
Voraussetzungen: In den letzten drei Monaten, 
bevor der Antrag gestellt wird, müssen Sie mindestens 
6 Wochen arbeitslos gewesen sein und es darf noch 
keine Vermittlung erfolgt sein. Über die aktuellen 
Fördervoraussetzungen informiert die Agentur für 
Arbeit. Alle Leistungen müssen beantragt werden, 
bevor Kosten entstehen.

Weitere Informationen: 
Agentur für Arbeit (S. 78)

Wohngeld

Das Wohngeld ist für Mieter und Mieterinnen ein 
Mietzuschuss. Diesen können Sie beantragen, wenn 
Ihr Einkommen nicht ausreicht, um die monatliche 
Miete zu bezahlen. Wer ein Eigenheim oder eine 
Eigentumswohnung besitzt, kann einen Lastenzu-
schuss beantragen, wenn der Wohnraum selbst 
bewohnt wird. Ob Sie Wohngeld bekommen hängt 
von drei Faktoren ab: der Zahl der Personen in Ihrem 
Haushalt, der Höhe des Einkommens, der Höhe der 
Miete bzw. Belastung.

Weitere Informationen: 
Amt für Wohnungswesen
Stadthaus 3
Albersloher Weg 33
48155 Münster
Tel.: (02 51) 4 92-64 02
E-Mail: wohnungsamt@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/stadt/wohnungsamt

Sprechzeiten/Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 8.00-12.00 Uhr
Do  15.00-18.00 Uhr



.  .  .  .  .  .  .  .
Weiterbildung
Jede berufliche Entwicklung beginnt mit 

einer gehörigen Portion Neugier und Spaß 

an der Veränderung. EDV-Kenntnisse 

gelten inzwischen als Basisqualifikation 

und als Türöffner in fast allen Branchen. 

Es gibt kaum einen Arbeitsplatz, an dem 

der Computer nicht zum Alltag gehört.

Finden Sie heraus, welches der frauen-

spezifischen Angebote zur Weiterbildung 

für Sie das Beste ist und nutzen Sie es.

2012

• Weiterbildung
• Berufsinformationszentrum (BIZ)
• Bildungsscheck NRW
• Anna-Krückmann-Haus e.V.
• asb – Arbeitskreis soziale Bildung und Beratung e.V.
• Bildungsstätte im Bennohaus (BiB)
• Evangelische Familienbildungsstätte Münster
• Frauen und neue Medien e.V.
• Haus der Familie Münster e.V.
• Sozialpädagogisches Bildungswerk Münster (Sobi)
• Volkshochschule Münster

S
eite 152-167
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Weiterbildung

Eine Weiterbildung kann:
• verpasste Chancen ausgleichen,
• die soziale Sicherheit erhöhen,
• den beruflichen Aufstieg erleichtern,
• den beruflichen Wiedereinsteig ermöglichen,
• politische, soziale und/oder kulturelle Fähigkeiten  
 entwickeln und erweitern.
Bei der beruflichen Weiterbildung wird zwischen 
der Fortbildung und der Umschulung unterschieden. 
Neben der beruflichen gibt es auch die allgemeine 
Weiterbildung. In beiden Bereichen verfügt Münster 
über ein breites Angebot.

Weitere Informationen:
•  Weiterbildungsberatung der Stadt Münster 

(S. 80) mit der Weiterbildungsdatenbank IBIS und 
den Broschüren:
„EDV-Weiterbildung“ 
„Sprache und Rhetorik“ 
„Weiterbildung für Frauen“ 
„Zweiter Bildungs weg“
(alle erhältlich in der Münster Information, 
Heinrich-Brüning-Str. 9)

•  Agentur für Arbeit über die Datenbank KURSNET 
unter www.arbeitsagentur.de

Darüber hinaus können Sie sich auch im Rahmen 
ehren amtlicher Arbeit möglicherweise weiter-
qualifizieren.

Weitere Informationen:
FreiwilligenAgentur Münster im Gesundheitshaus
Gasselstiege 13
48159 Münster
Tel.: (02 51) 4 92-59 70
Fax: (02 51) 4 92-79 33
E-Mail: freiwilligenagentur@stadt-muenster.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr  9.00 -12.00 Uhr
Di-Do  15.00 -17.00 Uhr

Warendorfer Straße 3

48145 Münster

Fon 02 51  162 50 79

Fax 02 51  162 50 80

post@andrea-blome.de

www.andrea-blome.de

Text 

Redaktion

Moderation

A
nzeige
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Berufsinformationszentrum (BiZ)

Das Berufsinformationszentrum (BiZ) ist die richti-
ge Adresse für alle, die sich mit beruflichen Fragen 
befassen. Im BiZ können Sie sich über alles, was 
mit Ausbildung, Studium, Beruf, Weiterbildung und 
Existenzgründung zu tun hat, selbst informieren und 
nach passenden Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
suchen. Sie können das breit gefächerte und kos-
tenlose Angebot so oft und so lange nutzen wie 
Sie möchten – ohne Anmeldung. Bei Fragen zum 
vielfältigen Informationsangebot stehen Ihnen fach-
kundige Ansprechpartner/innen zur Verfügung.
Und das gibt’s im BiZ!
•  36 Computer zur Nutzung der Online-Angebote  

der Bundesagentur für Arbeit sowie für andere 
berufliche Recherchen im Internet,

•  ein vielseitiges Angebot an berufskundlichen Filmen,
•  illustrierte Infomappen mit spannenden und ab-

wechslungsreichen Berichten aus der Berufspraxis,
•  Bücher und Zeitschriften zum Schmökern rund ums 

Thema „Berufswelt“,
•  Auslandsinformationen zu Ausbildungs- und 

Berufs möglichkeiten in der Ferne,
• Informationsmaterial zum Mitnehmen,
•  Veranstaltungen zu verschiedenen Themen wie 

zum Beispiel „Arbeiten im Ausland“, „Bewerbung“, 
„Existenzgründung“ und zur „Jobbörse im Internet“.

Besuchsadresse:
Martin-Luther-King-Weg 18-24
48155 Münster
Tel.: (02 51) 69 83 33
Fax: (02 51) 6 98 91 16 83

E-Mail: Muenster.BIZ@arbeitsagentur.de
Internet: www.arbeitsagentur.de

Postanschrift:
Agentur für Arbeit Münster
48138 Münster

Öffnungszeiten:
Mo-Mi 7.30-16.30 Uhr
Do  7.30-18.00 Uhr
Fr  7.30-12.30 Uhr

Bildungsscheck NRW

Mit dem Projekt „Bildungsscheck“ fördert die 
Landesregierung die berufliche Weiterbildung der 
Beschäftigten von kleinen und mittleren Unternehmen. 
Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und 
die Beschäftigten selbst können einen Bildungsscheck 
bekommen. Damit werden 50 Prozent der 
Seminarkosten (maximal 500 Euro) erstattet.
Das Angebot gilt auch für Teilzeitbeschäftigte und 
solche mit geringfügigen Beschäftigungen. 
Selbstständige können in den ersten 5 Jahren 
nach der Gründung Bildungsschecks für berufliche 
Fortbildungen einsetzen. 
Sie bekommen den Bildungsscheck für ein von Ihnen 
gewünschtes Seminar u. a. in der Volkshochschule der 
Stadt Münster.

Weitere Informationen: 
www.bildungsscheck.nrw.de
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Anna Krückmann Haus e.V. 
Familienbildungsstätte

Adresse:
Friedensstr. 5
48145 Münster
Tel.: (02 51) 3 35 74
Fax: (02 51) 37 41 15

Ansprechpartnerin:
Marianne Schmitz (Fachbereichsleiterin)
Tel.: (02 51) 39 29 08 -18
E-Mail: schmitz@anna-krueckmann-haus.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr  9.00 -12.00 Uhr
Mo-Do  14.30 -18.00 Uhr

Angebot z. B. „Hauswirtschaft als Beruf“, Vorbe reitung 
auf die externe Prüfung zur Hauswirt schafterin. 

asb – arbeitskreis soziale bildung 
und beratung e.V.

Adresse:
An der Germania Brauerei 1
48159 Münster
Tel.: (02 51) 27 72 30 
Fax: (02 51) 27 64 73
E-Mail: kontakt@asbbmuenster.de
Internet: www.asbbmuenster.de

Öffnungszeiten:
Mo-Do 14.00 -18.00 Uhr

Angebote in den Bereichen
•  Berufliche Weiterbildung
•  Erwachsenen- /Familienbildung
•  Gewaltprävention
•  Beratung/Supervision/Coaching
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Bildungsstätte im Bennohaus (BiB)

Adresse:
Bennostr. 5
48155 Münster
Tel.: (02 51) 60 96 73
Fax: (02 51) 6 09 67 77
E-Mail: benno@muenster.de
Internet: www.bennohaus.info und www.owtv.de

Ansprechpartnerin:
Sevàl Kocaman
Leiterin der Bildungsstätte im Bennohaus (BiB) 
E-Mail: bib-leitung@bennohaus.info

Bürozeiten:
Mo-Do 9.00 -12.30 Uhr und 13.30 Uhr -18.00 Uhr 
Fr  9.00 -12.30 Uhr
In den Schulferien: 
Mo-Fr  9.00 -12.30 Uhr 

Anmeldungen sind persönlich, schriftlich, telefo-
nisch, per E-Mail und per Fax möglich. Informationen 
über Ermäßigungen, Rabatte und Bildungsscheck/
Bildungsprämie auf der Homepage des BiB.

Die Bildungsstätte im Bennohaus (BiB) ist eine 
staat    lich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 
in Trägerschaft des Arbeitskreises Ostviertel e.V. 
Dieser trägt dazu bei, dass sich im Bürgerhaus 
Bennohaus nicht nur interessierte Bürgerinnen und 
Bürger, sondern auch Teil nehmer/innen berufsbezoge-
ner Medien qualifizierungen sowie Medienpädagogen, 

Berufstätige, Studenten/innen, Schulabgänger/innen, 
Freiwillige, Ehrenamtliche, Berufseinsteiger und 
Wiedereinsteigerinnen in Kursen oder 
Qualifizierungslehrgängen fortbilden können. Die 
Bildungsstätte ist seit Mai 2010 eine zertifizierte 
Weiterbildungseinrichtung.

Qualifizierungslehrgänge und Projekte:
• Öffentlichkeitsarbeit und Kulturmanagement
• Videojournalismus
• Medienpädagogik

Seminare, Kurse, Veranstaltungen:
• Excel, PowerPoint u. a.
• Rhetorik, Website-Konzeption u. a
• Kultur- und Projektmanagement
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Vermittlung von Medienkompetenz
•  PC, Internet, Handy, Englisch und Spanisch 

für Senioren
• ABC des Radiojournalismus
• Kamera, Schnitt, Video und Internet 
• PC, Internet, Video und Radio für Migrant/innen
•  „Wo ist mein Platz?“ (Potenziale erkennen und 

Perspektiven entwickeln)
• Finanzierungsanträge (Projekte)
• Journalismus
• Flyer und Handzettel gestalten
• Bildung auf Bestellung
• Multimedia
• Web TV
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Evangelische Familienbildungsstätte

Adresse:
Friedrichstr. 10
48145 Münster
Tel.: (02 51) 48 16 78-0
Fax: (02 51) 48 16 78-9
E-Mail: info@ev-fabi-ms.de
Internet: www.ev-fabi-ms.de

Bürozeiten:
Mo-Do  9.00 -12.30 und 14.30 -18.00 Uhr
Fr   9.00 -12.00 Uhr
(In den Ferien gelten z. T. geänderte Öffnungszeiten.)
Anmeldungen sind auch über die Homepage möglich!

Die Ev. Familienbildungsstätte geht mit ihrem Pro -
gramm auf die Vielfalt der Interessen und Lebens-
bereiche heutiger Familien und Einzelpersonen ein. 
Bei unseren Bildungsangeboten legen wir viel Wert 
auf Raum für Austausch, Begegnung und gemein-
schaftliches Lernen.

Wir bieten:
• Eltern-Baby-Treffs und Eltern-Kind-Gruppen
•  Wichtelgruppen (für Kinder ab 2 J.)
• Veranstaltungen zu Erziehungsthemen
• Fortbildung und Qualifikation z. B. für Tageseltern
• Gymnastik, Entspannung und Stressbewältigung
• Kurse zu Gesundheit und Ernährung
• Sprachkurse, Computerkurse
• Kunst, Kreativität, Märchen und Erzählen
• Veranstaltungen rund um Haushalt und Ernährung
•  Kurse zu Themen unserer Zeit – wie Glauben & 

Leben, Beziehungen ...

•  Aufbauhilfe für neue Familienzentren, Kooperation 
mit Kita und Familienzentren

•  Patengroßelternprojekte – Beratung und 
Vermittlung

•  Wellcome – Hilfen für Familien von Anfang an, 
Beratung, Unterstützung, Vermittlung

Viele unserer Angebote finden auch dezentral in 
Stadtteilen und Gemeinden statt.
Ein besonderer Schwerpunkt unseres Hauses sind 
Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung.

Frauen und neue Medien e.V.

Adresse:
Sauerländer Weg 2a
48145 Münster
Tel.: (02 51) 7 63 62 48
Fax: (02 51) 4 84 17 61
E-Mail: info@pcfrauen.de
Internet: www.pcfrauen.de

Ansprechpartnerinnen:
Ines Holthaus, Gertrud Sparding, Nathalie Türich

Der Verein bietet Computerkurse von Frauen für 
Frauen an. Teilnehmen können z. B. Schülerinnen, 
Wiedereinsteigerinnen, Existenzgründerinnen, Frauen 
im Ruhestand. Unterrichtet wird in Gruppen mit 
höchstens acht Frauen, jeder Teilnehmerin steht ein 
Computer zur Verfügung.
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Haus der Familie – 
katholisches Bildungsforum 
im Stadtdekanat Münster e.V.

Adresse:
Krummer Timpen 42
48143 Münster
Tel.: (02 51) 4 18 66-0
Fax: (02 51) 4 18 66-32
E-Mail: fbs-muenster@bistum-muenster.de
Internet: www.haus-der-familie-muenster.de

Ansprechpartnerin:
Edith Thier
Tel.: (02 51) 4 18 66 -13

Für junge Eltern wird angeboten:
• Beratung zum Erziehungsgeld
•   Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Gesprächs- 

und Informationsangebot für Mütter und Väter, die 
die Elternzeit beenden möchten

Für Frauen:
•  Stärkung, Ermutigung und Trainings zur Ver mitt lung 

von Beziehungs-, Erziehungs- und Alltagskompetenz
• Begleitung beim Übergang in neue Lebensphasen
• Bildungsurlaube
• Gesprächskreise
• Ungewollte Kinderlosigkeit
• Ein Hauch von Leben – Früher Verlust eines Kindes

Sozialpädagogisches Bildungswerk 
Münster 
Adresse: 
Achtermannstr. 10 -12
48143 Münster 
Tel.: (02 51) 51 11 77
Fax: (02 51) 4 82 81 88
E-Mail: sobi-anmeldung@web.de
Internet: www.sobi-muenster.de

Ansprechpartnerin: 
Mara Stockmann

Bürozeiten:
Mo, Mi   10.00 -16.00 Uhr 
Di, Do  15.00 -18.00 Uhr 
Fr   10.00 -12.00 Uhr und 14.30 -15.30 Uhr 

Das Sobi ist seit 1978 ein anerkannter, freier Träger 
der Erwachsenenbildung, gefördert nach dem 
Weiterbildungsgesetz NRW.
Das Bildungsangebot bietet eine mögliche Begleitung 
durch Lebensthemen und Lebensphasen – von der 
persönlichen Lebensgestaltung bis zur Ausgestaltung 
des Berufsweges.

Programmbeispiele:
• Ausbildungen, z. B. Shiatsu, Qi Gong, Klangtherapie
•  Fortbildungen, z. B. Systemische Beratung, 

Spieltherapie, Kreistänze, Tanzpädagogik
• Seminare und Workshops in den Bereichen:   
 Berufliche Weiterbildung, Gesundheit; Tanz, Musik  
 Stimme; Spiritualität
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Volkshochschule Münster

Adresse:
Aegidiimarkt 3
48143 Münster
Tel.: (02 51) 4 92-43 21
Fax: (02 51) 4 92-77 25 
E-Mail: vhs@stadt-muenster.de
Internet: www.vhs.muenster.de

Die Volkshochschule Münster ist eine kommunale 
Weiterbildungseinrichtung und ein Ort der Begegnung 
und Kommunikation zwischen Menschen und Kulturen.
Im Volkshochschulprogramm finden Sie auch als 
Wiedereinsteigerin, Berufsrückkehrerin oder berufs-
tätige Frau vielfältige Kurse, Vorträge, Seminare und 
vor allem auch eine gute Beratung zu allen Fragen 
von Weiterbildung und persönlichen beruflichen 
Perspektiven. Darüber hinaus finden Sie qualifi-
zierte Angebote zu Themen wie Erziehung, Familie, 
Älterwerden, Gesundheit, Sprachen, Kultur und EDV / 
Medienbildung. 

•  Sie suchen berufliche Perspektiven?
•  Sie haben Fragen zu Ihrer Weiterbildung?
•  Sie möchten Familien- und Erwerbsarbeit 
 vereinbaren?
•  Sie brauchen eine kompetente    
 Gesprächspartnerin?

Sprechen Sie die Mitarbeiterinnen des VHS-  
Bereichs Qualifizierung und Vernetzung an.
Sie erreichen Gabriele Rickert unter 
Tel.: (02 51) 4 92-43 52
E-Mail: Rickert@stadt-muenster.de

Bei Bedarf werden Sie gern an die zuständige 
Mitarbeiterin weitervermittelt.

Sie möchten eine Veranstaltung aus dem
Volkshochschulprogramm buchen?
Besuchen Sie die VHS im Internet unter: 
www.vhs.muenster.de
oder wenden Sie sich an den Infotreff:
Tel.: (02 51) 4 92 43 21

Die Öffnungszeiten des Infotreffs:
Mo + Mi 10.00-16.00 Uhr
Do  10.00-18.00 Uhr
Di + Fr 10.00-13.00 Uhr

A
nzeige



Kinder
 .  .  .  .  .  .  .

Sie sind Mutter und wollen berufstätig sein. 

Sie haben ein Recht darauf, zufrieden und 

konzentriert Ihrer Arbeit nachzugehen und 

Ihre Kinder gut untergebracht zu wissen. 

Es gibt zahlreiche Betreuungs- und Bera tungs-

angebote – und finanzielle Unterstützung, 

wo Sie sie vielleicht gar nicht vermuten.

2012
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• Kindertagesbetreuung
• Beratungsstelle für Kindertagespflege 
• Bildungspaket
• Elternzeit und Elterngeld
• Familienbüro
• DiNo – Dienst im Notfall
• Münsteraner Tageseltern e.V.
• Mutter-Kind-Kuren/Mütterkuren
• Schwangerschaft
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Kindertagesbetreuung in Münster

Ab einem Alter von drei Jahren hat Ihr Kind einen 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.
In Münster gibt es verschiedene Arten der 
Tagesbetreuung, auch für Unter-Dreijährige:

• Kindertageseinrichtungen:
  Kindergärten, Tagesstätten, Krippen- und Krabbel-

gruppen, altersgemischte Gruppen und Horte
• Tagespflege: Betreuung von Kindern in Familien
• Private Eltern-Kind-Gruppen
•  Schulen mit Ganztags- oder Über-Mittag-Betreu ung
• Projekt „Angebotsbörse” und weitere Angebote  
 für Schulkinder
• Sonstige Betreuungsformen wie der „Dienst im  
  Notfall” (S. 175), Spielgruppen, Elterninitia  -

 ti ven an Schulen, Lernhilfen oder die Kinder-   
und Jugendarbeit

Beratungsstelle für Kindertagespflege
im Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien

Adresse:
Hafenstr. 30/Eingang: Junkerstr. 1
48153 Münster
Tel.:  (02 51) 4 92-58 60 
E-Mail: Kindertagespflege@stadt-muenster.de

Ansprechpartner:
Oliver Heintze, Fachstellenleitung
Tel.:  (02 51) 4 92-58 45
Bürozeiten:
Mo-Fr  9.00-12.00 Uhr 
Do  14.30-18.00 Uhr

Betriebliche Kindertagespflege, Tel.: (02 51) 4 92-58 09

Die Fachberatung arbeitet stadtteilorientiert und ist 
unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Innenstadt (Nord), Tel.: (02 51) 4 92-51 62

Innenstadt (Kreuzviertel), Tel.: (02 51) 4 92-51 77

Innenstadt (Schloss, Aasee, Düesberg, Hafen, 
Bahnhof, Mauritz-West), Tel.: (02 51) 4 92-51 63

Innenstadt (Geist, Schützenhof), Tel.: (02 51) 4 92-51 67

West (Nienberge / Roxel / Sentrup / Mecklenbeck / 
Albachten), Tel.: (02 51) 4 92-51 54
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Hiltrup (Mitte, Ost), Tel.: (02 51) 4 92-58 30

Hiltrup (West), Berg Fidel / Amelsbüren, 
Tel.: (02 51) 4 92-58 73

Gremmendorf / Angelmodde / Mauritz-Ost
Tel.: (02 51) 492-58 65

Wolbeck, Tel.: (02 51) 4 92-51 72

Coerde, Tel.: (02 51) 4 92-56 84

Gievenbeck / Handorf, Tel.: (02 51) 4 92-56 83

Kinderhaus / Gelmer / Sprakel, Tel.: (02 51) 4 92-56 39

Die Fachberatung umfasst:
• Beratung in Fragen zur Kindertagespflege
•  Vermittlung und Begleitung von 

Tagespflegepersonen
•  Informationen zur Finanzierung der 

Kindertagespflege
•  Beratung, Qualifizierung, Erteilung der 

Pflegeerlaubnis von Tagespflegepersonen
• Begleitung von Tagespflegeverhältnissen
• Ausstattung von Tagespflegestellen

Bildungspaket

Das Bildungspaket ermöglicht, dass Kinder, deren 
Existenzminimum vom Staat (auf der Basis von SGB 
II oder SGB XII) gesichert wird, gezielt gefördert 
werden. Auch Kinder, die den Kinderzuschlag über 
die Familienkasse erhalten, können diese zusätzliche 
Leistung erhalten. Voraussichtlich werden zunächst 
Gutscheine ausgegeben, später eine Chipkarte.
Das Bildungspaket umfasst folgende Leistungen
Lernförderung für Kinder, bei denen nachweislich 
Bedarf besteht Nutzung von bestehenden Vereins-, 
Kultur-, Sport- und Ferienangeboten vor Ort durch ein 
soziokulturelles Teilhabebudget Zuschuss zu warmen 
Mittagessen, wenn Schule und Kita dies anbieten
Schulbasispaket, das einen Beitrag für Schulmaterial 
wie z. B. Tornister, Taschenrechner und die Kosten für 
eintägige Klassenfahrten enthält.

Weitere Informationen: Jobcenter (S. 103 ff.)

Elternzeit und Elterngeld

Seit 2007 gibt es neue gesetzliche Regelungen 
zu Elternzeit und Elterngeld.

Weitere Informationen: 
S. 132 und S. 186
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Familienbüro des Amtes für Kinder, 
Jugendliche und Familien

Adresse:
Junkerstraße 1
48153 Münster
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9.00 bis 12.00 Uhr
Do 14.30 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Kontakt:
Tel.: (02 51) 4 92-51 08
Fax.: (02 51) 4 92-79 13
E-Mail: familienbuero@stadt-muenster.de

Platzbörse:
Tel.: (02 51) 4 92-51 35
E-Mail: platzboerse@stadt-muenster.de 

Das Familienbüro berät und informiert über
•  alle Möglichkeiten der Tagesbetreuung 

für Kinder in Einrichtungen 
•  freie Plätze in Kindertageseinrichtungen, 

aktueller Überblick durch die Platzbörse
•  Beratungsstellen und Krisen-Helfer zu den 

unterschiedlichsten Themen
•  Angebote örtlicher Familienbildungsstätten und 

Bildungsträger
• Möglichkeiten der Freizeitgestaltung mit Kindern

Zur Beratung zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten für 
Bezieherinnen von Alg II: Jobcenter (S. 103)

DiNo – Dienst im Notfall

D.i.No. ist ein Projekt des VAMV e.V. (S. 117) 
und vermittelt erfahrene Betreuerinnen, die im Krank-
heitsfall in die Familien gehen und dort die Kinder 
betreuen. Die Projektmitarbeiterinnen informieren 
über mögliche Zuschüsse bei der Finanzierung.

Ansprechpartnerinnen:
Sigrid Femi, Raisa Donhauser
Tel.: (02 51) 27 71 33

Münsteraner Tageseltern e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle

Adresse:
Hafenweg 6-8
48155 Münster
Tel.: (0251) 141 05 59
E-Mail: ms-tageseltern-ev@freenet.de

Ansprechpartnerinnen:
Claudia Camen-Richter

Bürozeiten:
Mo  9.00-13.00 Uhr 
und nach tel. Vereinbarung

Die Münsteraner Tageseltern bieten:
•  Informationen zur Kindertagespflege
•  Beratung und Unterstützung für Tageseltern und 

Eltern in finanziellen, rechtlichen und pädagogi-
schen Fragen
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•  Fortbildungen für Tageseltern
•  Austausch für Tagespflegepersonen in begleiteten 

Gesprächsgruppen
•  Beratung über Kuren durch eine Kurlotsin des 

Caritasverbandes
•  Gemeinsame Unternehmungen mit 

Tagespflegekindern und den Betreuungspersonen

Unser Ziel ist eine leistungsgerechte Bezahlung der 
Tageseltern, wir setzen uns für eine gesellschaftliche 
Anerkennung und soziale Absicherung sowie für die 
Qualifizierung der Tagespflegepersonen ein.

Weitere Informationen:
• VAMV e.V. (S. 117)
• Eltern helfen Eltern e.V. (S. 91)
• Broschüren: 
 Alleinerziehend. Tipps und Informationen.
 Hrsg.: Verband alleinerziehender Mütter und Väter.  
 Bundesverband e.V.
 Alleinerziehende in Münster.
 Bildung, Beratung, Kontakte, Freizeit.
 Hrsg.: Arbeitskreis Alleinerziehende
  Klare Verhältnisse, dem Kind zuliebe. In fos für 

Al lein er zie hen de und nicht ver hei ra te te El tern 
Hrsg.: Stadt Münster
Bärenstark – Tagesbetreuung für Kinder.

 Hrsg.: Stadt Münster
 Tagesbetreuung für Kinder – Münsteraner   
 Elterninitiativen stellen sich vor.
 Hrsg.: Eltern helfen Eltern e.V.

A
nzeige

•  Beratung zu Kindertagesbetreuung in 

Einrichtungen

•  Vermittlung von Ansprechpartnern zu den 

Bereichen Soziales, Jugend und Gesundheit

•  Information über Angebote Münsteraner 

Bildungsstätten

• Aktuelle Programme und Infoschriften

Adresse: Junkerstraße 1

Tel.: (02 51) 4 92-51 08

Fax: (02 51) 4 92-79 13

E-Mail: familienbuero@stadt-muenster.de

Öffnungszeiten:  Mo-Fr 9-12 Uhr, Do 14.30-18 Uhr

Nach Absprache sind auch Termine außerhalb 

dieser Zeiten möglich.

Im Familienbüro wird auch die Kindergartenplatzbörse 

geführt: Telefon: (02 51) 4 92-51 35

E-Mail: platzboerse@stadt-muenster.de



178 179

K
in

de
r

K
in

de
r

20122012

Mutter-Kind-Kuren / Mütterkuren

Für Frauen, die aufgrund von physischen und / oder 
psychischen Erkrankungen eine Mutter-Kind-Kur, d. h. 
eine Kur mit Kindern, oder eine Mütterkur benötigen, 
bietet die Kurberatungs- und Vermittlungsstelle des 
Caritasverbandes für die Stadt Münster e.V. folgende 
Unterstützung an:

•  Beratung über den Inhalt und Ablauf einer 
Kurmaßnahme

•  Hilfestellung bei der Antragstellung bei den 
Kostenträgern, z. B. Krankenkassen

•  Ansprechpartnerin während der Kurmaßnahme
•  Kurnachsorgegespräch / Kurnachsorgegruppen

Weitere Informationen:
Caritasverband für die Stadt Münster e.V.
Kurberatung und -vermittlung
Annette Lünnemann
Josefstr. 2
48151 Münster
Tel.: (02 51) 5 30 09 3-41
Fax: (02 51) 5 30 09 3-11
E-Mail: Kurberatung@caritas-ms.de 

Schwangerschaft

In Münster gibt es folgende Schwangerschafts  -
beratungsstellen:

Diakonie Münster – Beratungs- und 
BildungsCentrum GmbH
Schwangerschaftsberatung und 
Schwangerschafts konfliktberatung nach § 219
Hörsterplatz 2b
48147 Münster
Tel.: (02 51) 4 90 150
Fax: (0251) 4 90 14 30
E-Mail: 
schwangerschaftsberatung@diakonie-muenster.de
Internet: www.diakonie-muenster.de

Öffnungszeiten:
Mo-Mi 9.00 -16.30 Uhr
Do 9.00 -18.00 Uhr
Fr 9.00 -13.00 Uhr

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
– Kommunaler Sozialdienst –
Schwangerschaftsberatung und 
Schwangerschaftskonfliktberatung

Hafenstr. 30
48153 Münster
Tel.: (02 51) 4 92-56 81
  (0251) 4 92-56 85
Fax: (02 51) 4 92-77 54
E-Mail: 
schwangerschaftsberatung@stadt-muenster.de
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Telefonische Terminabsprache:
Mo-Fr    9.00-12.00 Uhr
Do  14.30-18.00 Uhr
Anmeldung und Beratung nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung auch außerhalb der angegebenen 
Zeiten möglich

pro familia
Beratungsstelle für Familienplanung, Sexualpädagogik 
und Sexualberatung   
Berliner Platz 24-28
48143 Münster
Tel.: (02 51) 4 58 58
Fax: (02 51) 5 42 80
Jugendsprechstunde: Mo 15.00 -17.00 Uhr. 
Tel.: (02 51) 5 13 61
E-Mail: muenster@profamilia.de
Internet: www.profamilia.de/muenster

Telefonische Terminabsprache:
Mo  8.30 -19.00 Uhr
Di   8.00 -16.00 Uhr
Mi  11.30 -18.30 Uhr
Do  8.00 -18.00 Uhr
Fr   8.00 -14.30 Uhr

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Münster
Schwangerschaftsberatung
Josefstr. 2
48151 Münster
Tel.: (02 51) 5 30 09-4 16
Fax: (02 51) 5 30 09-4 25
E-Mail: skf@skf-muenster.de

Telefonische Terminabsprache:
Mo-Fr 8.00-16.30 Uhr
Fr    8.00-15.00 Uhr

donum vitae
Schwangerschaftsberatung und 
Schwangschaftskonfliktberatung nach § 219
Scharnhorststr. 66 
48151 Münster 
Tel.: (02 51) 1 44 88 18 
Fax: (02 51) 1 44 88 19
E-Mail: ortsverband@donum-vitae-muenster.de
Internet: www.donum-vitae-muenster.de  

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9.00 -12.30 Uhr
 14.00 -17.00 Uhr
Mi 9.00 -14.00 Uhr 
Abendtermine sind nach Absprache möglich

Zusätzlich bieten wir dienstags im LaVie in 
Gievenbeck, Dieckmannstr. 127 in der Zeit von 
10.00 -12.00 Uhr eine Sprechstunde an. Telefonische 
Anmeldung erbeten unter (02 51) 1 44 88 18.



.  .  .  .  .  .  .
Recht
Wie mache ich einen Arbeitsvertrag? 

Darf ich zu Hause bleiben, wenn mein 

Kind krank ist? Kann ich neben meiner 

Erwerbstätigkeit einer geringfügigen 

Beschäftigung nachgehen? Rechtliche 

Rahmenbedingungen verändern sich 

ständig. Lassen Sie sich im Dschungel 

der Paragrafen beraten, damit Sie nicht 

die Orientierung verlieren.

2012

• Arbeitsfreistellung zur Pflege eines Kindes
• Arbeitsrecht
• Beendigung des Arbeitsverhältnisses
• Bildungsurlaub
• Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
• Elternzeit
• Erziehungszeiten als Anwartschaft auf Arbeitslosengeld
• Erziehungszeiten in der Rentenversicherung
• Fragen bei der Einstellung
• Geringfügige Beschäftigung
• Gleichbehandlungsgrundsatz
• Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes
• Mutterschutz
• Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
• Steuerliche Behandlung der beruflichen Fortbildung
• Tarifverträge
• Teilzeit

S
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Arbeitsfreistellung zur Pflege 
eines Kindes

Sie können für ein Kind bis zu zwölf Jahren pro Kalen-
derjahr maximal 20 Arbeitstage Freistellung von Ihrer 
Arbeit zum Zwecke der Krankenpflege beantragen. 
Hierzu benötigen Sie ein ärztliches Attest, das die 
Notwendigkeit Ihrer Pflegetätigkeit bestätigt.

Arbeitsrecht

Das Arbeitsrecht regelt das Rechtsverhältnis zwi-
schen Arbeitgeber/-innen und Arbeitnehmer/-innen. 
Es schreibt Mindeststandards fest, die für alle 
Arbeitnehmer/innen gelten und nicht unterschritten 
werden dürfen.

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände bzw. ein-
zelne Arbeitgeber/-innen gestalten über arbeits- und 
tarifvertragliche Vereinbarungen die arbeitsrechtliche 
Situation der Arbeitnehmer/-innen mit.

Bedeutsame – das Arbeitsverhältnis gestaltende – 
Gesetze sind beispielsweise:
• das Bürgerliche Gesetzbuch,
• das Mutterschutzgesetz,
• das Jugendarbeitsschutzgesetz,
• das Bundeserziehungsgeldgesetz,
• das Arbeitsschutzgesetz,
• das Arbeitszeitgesetz und
•  das Gesetz über Teilzeit und befristete Arbeits   -

ver hältnisse.

Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis kann auf verschiedene Arten 
beendet werden:
• Kündigung
 Das Arbeitsverhältnis kann sowohl der/die   
 Arbeitnehmer/-in als auch der/die Arbeitgeber/-in  
 kündigen. Die Möglichkeiten der Kündigung durch  
 den/die Arbeitgeber/-in sind eingeschränkt.
• Befristung
 Bei Abschluss des Arbeitsvertrages wird auch 
 das Ende des Arbeitsverhältnisses vereinbart.
• Aufhebungsvertrag
  Arbeitgeber/-in und Arbeitnehmer/-in können

grundsätzlich darin übereinkommen, dass ein 
bestehendes Arbeitsverhältnis wieder aufgelöst 
wird.

Weitere Informationen:
Dt. Gewerkschaftsbund – Region Münsterland 
Zumsandestr. 35
48145 Münster 
Tel.: (02 51) 13 23 50
Fax: (02 51) 1 32 35 20
E-Mail: muenster@dgb.de
Internet: www.muenster.dgb.de

Bildungsurlaub

Grundlage für den Bildungsurlaub sind Landes ge setze, 
Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen. 
Sie regeln, unter welchen Voraussetzungen Beschäf-
tig te freigestellt werden, um an einer beruflichen oder 
allgemeinen Weiterbildung teilzunehmen. Während 
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des Bildungsurlaubs zahlt der/die Arbeitgeber/in 
Ihr Einkommen weiter. Für den öffentlichen Dienst 
bestehen Sonderregelungen.

Weitere Informationen: 
•  Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW 

(www.bildungsportal.nrw.de)
•  Bildungsberatung im Amt für Schule und 

Weiterbildung (S. 80)

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Durch das Entgeltfortzahlungsgesetz haben Sie einen 
gesetzlichen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall für die Dauer von bis zu sechs Wochen.
Dieser gilt auch bei geringfügiger Beschäftigung.

Weitere Informationen:
Broschüre „Entgeltfortzahlung bei Krankheit 
und an Feiertagen“ kostenlos zu beziehen beim 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(www.bmas.bund.de).

Elternzeit

Elternzeit kann in jedem Arbeitsverhältnis von der 
Mutter oder dem Vater bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres des Kindes genommen werden. Stimmt 
der Arbeitgeber zu, kann ein Zeitraum von bis zu 
12 Monaten auf die Zeit bis zum achten Geburtstag 
des Kindes übertragen werden. Die Eltern können 
die Elternzeit auch ganz oder teilweise gemeinsam 
nehmen und dabei jeweils bis zu 30 Stunden in der 

Woche arbeiten. Während der Eltern zeit besteht unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Rechtsanspruch auf 
eine Teilzeittätigkeit.

Weitere Informationen:
•  Broschüre „Elterngeld und Elternzeit“, kosten-

los zu beziehen beim Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder auf der 
Homepage des Ministeriums (www.bmfsfj.de).

Erziehungszeiten als Anwartschaft 
auf Arbeitslosengeld

Mütter und Väter, die Kinder erziehen, können genauso 
wie Arbeitnehmer/innen einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld erwerben. Seit dem 1. Januar 2003 werden 
Zeiten des Bezuges von Mutterschaftsgeld und der 
Betreuung und Erziehung eines Kindes bis zum dritten 
Lebensjahr in die Versicherungspflicht mit einbezogen. 
Voraussetzung ist, dass Mutterschaft oder Kin der-
erziehung eine versicherungspflichtige Beschäf ti gung 
oder den Bezug von Arbeitslosengeld bzw. einer ande-
ren versicherungspflichtigen Entgeltersatzleistung 
unterbrochen haben.

Erziehungszeiten in der
Rentenversicherung

Für Kinder, die ab 1992 geboren wurden, werden drei 
Erziehungsjahre in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung anerkannt. Diese werden dem- bzw. derjenigen 
zugeordnet, der/die das Kind erzogen hat. Ein Wechsel 
der Zuordnung unter den Eltern ist möglich.
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Weitere Informationen:
Broschüre „Kindererziehung – Plus für die Rente“, 
kostenlos zu beziehen bei der Deutschen 
Rentenversicherung 
(www.deutsche-rentenversicherung.de).

Fragen bei der Einstellung

Der/die Arbeitgeber/-in darf bei der Einstellung nur 
solche Fragen stellen, an deren Beantwortung er/ 
sie ein berechtigtes Interesse nachweisen kann. 
Unzulässige Fragen, wie z. B. die nach einer bestehen-
den Schwangerschaft, braucht die Arbeitnehmerin 
nicht wahrheitsgemäß zu beantworten.

Geringfügige Beschäftigung

Ei ne Be schäf ti gung ist ge ring fü gig, wenn das Ar beits-
ent gelt aus die ser Be schäf ti gung re gel mä ßig im 
Mo nat 400 Eu ro nicht über steigt. Ei ne Zeit gren ze (bis-
her: we ni ger als 15 Stun den) gibt es nicht mehr. Bei 
der Zu sam men rech nung meh re rer ge ring fü gig ent-
lohn ter Be schäf ti gun gen blei ben die se ver si che rungs-
frei, so fern die Ar beits ent gel te aus die sen Be schäf ti-
gun gen ins ge samt 400 Eu ro nicht über schrei ten.
Der/die Ar beit ge ber/-in muss pau schal 15 Pro zent des 
Ar beits ent gelts an die Ren ten- und grund sätz lich pau-
schal 13 Pro zent an die Kran ken ver si che rung als 
Bei trä ge zah len. Bei ei nem Ent gelt bis 800 Eu ro mo nat-
lich gel ten die Re ge lun gen für ger ing fü gi ge Be schäf-
ti gun gen in der Gleit zo ne.

Wei te re In for ma tio nen:
•  Bro schü re „Ge ring fü gi ge Be schäf ti gung und 

Be schäf ti gung in der Gleit zo ne“, kostenlos zu 
beziehen beim Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (www.bmas.bund.de)

•  Informationsbroschüren zum Download bei der 
Bundesknappschaft (www.minijobzentrale.de).

Gleichbehandlungsgrundsatz

Der/die Arbeitgeber/-in ist an den Gleichbehandlungs-
grund satz gebunden. Das heißt, gewährt der/die 
Arbeitgeber/-in allen oder einer bestimmten Beschäf-
tigungsgruppe soziale Leistungen, so dürfen einzelne 
Arbeitspersonen nicht ohne sachlichen Grund vom 
Bezug dieser Leistungen ausgeschlossen werden.

Weitere Informationen:
Die Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten (S. 93 ff.)

Krankengeld bei Erkrankung 
eines Kindes

Auch wenn das Kind während der Berufstätigkeit 
der Eltern gut versorgt ist, kann eine Erkrankung es 
erforderlich machen, dass Mutter oder Vater zu Hause 
bleiben, um es zu betreuen.
Berufstätige Eltern können, wenn es im Tarifvertrag 
vereinbart ist, für einen bestimmten Zeitraum Urlaub 
erhalten. Falls das nicht möglich ist, kann der 
Verdienstausfall durch die Krankenkasse erstattet 
werden. Hierauf besteht ein Rechtsanspruch. 
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Mutterschutz

Das Mutterschutzgesetz regelt den Schutz von Frauen 
während und nach der Schwangerschaft. Es soll sie 
vor Gefahren, Überforderung und Gesundheitsschä-
digung am Arbeitsplatz, Kündigung und finanziellen 
Nachteilen schützen. Dies gilt unabhängig von Staats-
an ge  hö rigkeit oder Familienstand für alle Frauen, die 
in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehen 
und deren Arbeitsort in Deutschland liegt.

Al len Müt tern, de ren Kind vor dem er rech ne ten 
Ge burts ter min zur Welt kommt, steht ei ne Mut ter-
schutz frist von ins ge samt 14 Wo chen zu. Die Mut ter-
schutz frist nach der Ge burt wird um die Ta ge ver län-
gert, die vor der Ge burt nicht in An spruch ge nom men 
wur den. Bis lang war die Frist auf sechs Wo chen vor 
und acht bzw. zwölf (bei Mehr lings ge bur ten) nach der 
Ge burt fest ge legt.
Während der Schutzfrist vor der Geburt dürfen Sie 
arbeiten, wenn Sie das wünschen, in den acht 
Wochen nach der Geburt besteht ein Beschäfti-
gungsverbot.

Weitere Informationen:
„Mutterschutz – Leitfaden zum Mutterschutz“, eine 
Broschüre des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, die in der Münster 
Information der Stadt Münster (Heinrich-Brüning-Str. 9, 
48143 Münster) ausliegt.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) soll 
alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst und in der 
Privatwirtschaft vor sexueller Belästigung am Arbeits-
platz schützen.
Im Gesetz ist festgelegt, was als sexuelle Belästigung 
anzusehen ist. Dazu gehören z. B. – neben sexuellen 
Handlungen und Verhaltensweisen, die strafrechtlich 
verfolgt werden – unerwünschte körperliche Berüh-
run gen mit „sexuellem Inhalt”.

Weitere Informationen:
• bei der Frauenbeauftragten Ihres Betriebes,
• im Frauenbüro der Stadt Münster (S. 96),
• beim Notruf für vergewaltigte und sexuell 
 belästigte Frauen und Mädchen e.V.
 Tel.: (02 51) 3 44 43.

Steuerliche Behandlung der
beruf  lichen Fortbildung

Wer Kurse, Tagungen und/oder Vortragsveranstal-
tungen besucht, um sich im ausgeübten Beruf fort-
zubilden, kann sämtliche Kosten wie Lehrgangs gebüh-
ren, Fahrtkosten, Schreibmaterial etc. von der Steuer 
als Werbungskosten absetzen.

Weitere Informationen:
Finanzamt
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Tarifverträge

In Deutschland gibt es in vielen Branchen Tarifver -
trä ge. Sie sind das wichtigste Regelungsinstrument 
für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 

Weitere Informationen:
Dt. Gewerkschaftsbund – Region Münsterland
Zumsandestr. 35
48145 Münster
Tel.: (02 51) 13 23 50
Fax: (02 51) 1 32 35 20
E-Mail: muenster@dgb.de
Internet: www.muenster.dgb.de 

Teilzeit

Ar beit neh mer/in nen ha ben durch das Ge setz über Teil-
zeit und be fris te te Ar beits ver hält nis se ei nen An spruch 
auf die Ver rin ge rung ih rer Ar beits zeit, wenn
•  der Ar beit ge ber oh ne Aus zu bil den de mehr als 

15 Ar beit neh mer/in nen be schäf tigt,
•  das Ar beits ver hält nis län ger als 6 Mo na te besteht,
•   die Ar beit neh me rin die Ver rin ge rung spä tes tens drei 

Mo na te vor de ren Be ginn be an tragt hat und
•  be trieb li che Grün de des Ar beit ge bers dem nicht 

ent ge gen ste hen.

Ein be trieb li cher Grund liegt vor, 
wenn die Ver rin ge rung der Ar beits zeit
•  die Or ga ni sa ti on,
•  den Ar beits ab lauf,

•  die Si cher heit des Be trie bes we sent lich 
be ein träch tigt,

•  un ver hält nis mä ßi ge Kos ten ver ur sacht.

Teil zeit be schäf tig te Ar beit neh me rin nen ha ben An-
spruch auf ein Ar beits ent gelt oder ei ne an de re teil -
ba re geld wer te Leis tung min des tens in dem Um fang, 
der dem An teil der Ar beits zeit ei ner ver gleich ba ren 
Voll zeit be schäf tigung ent spricht.

Wei te re In for ma tio nen:
www.teil zeit-in fo.de 
Broschüre „Teilzeit – alles, was Recht ist“, kosten-
los beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(www.bmas.bund.de)

Geiststraße 2
D-48151 Münster
Tel. 0251/5 20 91-0
Fax 0251/5 20 91-52
duesing@meisterernst.de
www.meisterernst.de

MEISTERERNST
DÜSING
MANSTETTEN

Rechtsanwältinnen
Rechtsanwälte · Notarin

... erst zur
Anwältin.

■ Unternehmensrecht 
■ Erbrecht

■ Arbeitsrecht
■ Baurecht

■ Versicherungsrecht
■ Familienrecht

■ Studienplatzklagen

Wir haben
die Erfahrung.
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Internet
So unüberschaubar das Internet erscheinen 

mag, so unerlässlich ist es als Informations-

quelle. Wir haben nützliche Internet-Seiten 

und -Adressen für berufstätige Frauen 

zusammengestellt. 

Dabei lohnt sich ein Blick ins Stadtnetz 

publikom. „Münsters Frauen Online“ 

finden Sie unter www.frauen.muenster.org, 

das Frauenjahrbuch unter 

www.frauenjahrbuch.de.

2012
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• Frauen-Netzwerke
• Vereinbarkeit / Arbeitszeit
• Leben mit Kindern
• Bildung und Beruf
• Bundesministerien
• Ministerien des Landes NRW

S
eite 194-203



196 197

In
te

rn
et

In
te

rn
et

20122012

Frauen-Netzwerke

Berufsverband der Meisterinnen der Hauswirtschaft e.V.
www.verband-mdh.de
Verbandsnachrichten und Informationen zu Bildung 
und Weiterbildung

Das virtuelle Unternehmerinnenforum
www.chefin-online.de 
Aktuelles zu Projekten und Netzwerken 
Service: Unternehmerinnen-Datenbank

Deutscher Akademikerinnen Bund e.V.
www.dab-ev.org
Bundesweit aktiv für Frauen mit Hochschulstudium 
in Wissenschaft und Beruf 

Die deutschen Webgrrls
www.webgrrls.de 
Business-Networking für Frauen in den neuen Medien

Deutscher Frauenrat
www.frauenrat.de
Netzwerk von elf Millionen Frauen in den unterschied-
lichsten Verbänden, umfangreiche Linkliste

Deutsches Gründerinnen Forum e.V. (DGF)
www.dgfev.de
Informationen zu Beratung, Projekten und Lobbyarbeit 
für Gründerinnen

Deutscher Juristinnenbund e.V.
www.djb.de
Hinweise zur Regionalgruppe des DJB in Münster

In
te

rn
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Erzieher/innen-Website
www.erzieherin-online.de
Portal für Erzieher/innen mit Diskussionsforen und 
Informationen zu Aus- und Weiterbildung

Lea Net für Frauen in Schule und Bildung
www.leanet.de 
Servicenetzwerk für Frauen in Schule und Bildung 
von „Schulen ans Netz e.V.“ 

NRW-Portal für Frauen
www.frauennrw.de
Informations- und Kommunikationsplattform des 
NRW-Frauenministeriums

Verband berufstätiger Mütter e.V.
www.berufstaetige-muetter.de
Infos, Interessenvertretung und Beratung für Mütter 
in Teilzeit, in Führungspositionen, als Selbst ständige

Verband deutscher Unternehmerinnen
www.vdu.de 
Bundesweiter Wirtschaftsverband für mittel-
ständische Unternehmerinnen

Verband der Frau in Business und Management e.V.
www.bfbm.de 
Für selbstständige Frauen und Angestellte in 
Führungspositionen
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Vereinbarkeit / Arbeitszeit

Beruf und Familie gGmbh
www.beruf-und-familie.de 
Initiative der Hertie-Stiftung mit Infos über das Audit 
Beruf & Familie, ein Managementinstrument zur 
Förderung einer familienbewussten Personalpolitik 

Gender Mainstreaming
www.gender-mainstreaming.net 
Seite der Bundesregierung mit ausführlichen Informa-
tionen, Arbeitshilfen, Hintergründen und Glossar zum 
Thema Gender Mainstreaming

Gesetz über Teilzeit und befristete Arbeitsver hältnisse
www.teilzeit-info.de
Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit mit Informationen, Tipps und Erfahrungen um 
das Gesetz, wichtige Urteile, Forum und Gehalts -
rechner

Lokale Bündnisse für Familie
www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zur Unterstützung neuer Projekte 
für ein familienfreundliches Umfeld auf lokaler Ebene

Leben mit Kindern

Berufstätige Mütter
www.berufstaetige-muetter.de 
Seite des gleichnamigen Verbandes mit Sitz 
in Köln und zahlreichen Regionalgruppen

Das Online Familienhandbuch
www.familienhandbuch.de
Informationsportal zu Familien er ziehung, Familien leben 
mit Diskus sions forum und Online-Journal

Die Welt der Väter
www.paps.de
Website des seit 2001 erscheinenden Printmagazins 
„Paps – die Welt der Väter" mit Informationen, Buch-
tipps, Presseschau und Links

Elternnetz
www.elternnetz.de
Online-Informations- und Erfahrungsplattform für 
Mütter und Väter

hoppsala Familienmagazin
www.hoppsala.de
Kreatives, Kommunikatives und viel Lesestoff für Eltern 
in Münster mit Diskussionsforum und Flohmarkt
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Bildung und Beruf

Berufliche Bildung, neue Berufsbilder
www.liquide.de
Europäische Berufsbildungsprogramme „Leonardo da 
Vinci“ und „Sokrates“, Bildungsanbieter-Datenbank

Berufenet – Datenbank 
www.arbeitsagentur.de
Informationen zu Berufen mit Bildungs-/Berufs weg-
beschreibungen sowie den jeweiligen Stellenbörsen

Bewerben, Bewerbungen
www.formyourself.de 
Kostenloser Beratungsgeber „Stell Dich dem Casting“ 
von Gerhard Weber beziehbar über diese Website 
Weitere Seiten: www.bewerbung-forum.de,
www.berufsstart.de, www.jova-nova.com
 
Bildungsanbieter-Datenbank des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft
www.bildungsanbieter.de 
Angebote für Personal- und Bildungs fachleute

Bildungswerke der Gewerkschaften
www.verdi-bildungsportal.de 
Weiterbildungsangebote der gewerkschaftlichen 
Bildungswerke 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
www.bibb.de
Ausführliche Informationen zu Berufsprofilen, 
Datenmaterial und Recht rund um Berufsbildung

Bundesverband Deutscher Verwaltungs- und 
Wirtschafts-Akademien e.V.
www.vwa.de 
Angebot der VWA e.V., u. a. berufsbegleitende Weiter-
bildung auf universitärem Niveau für Fach- und Füh-
rungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung

Der Deutsche Bildungsserver 
www.bildungsserver.de
Von der Elementar- bis zur Hochschul bildung mit einer 
Vernetzung zu allen Bildungsservern der Länder

Fernstudium 
www.studieren.de 
Liste aller Fernstudiengänge 
 
Forum DistancE-Learning 
www.forum-distance-learning.de
Informationen rund um das Thema E-Learning sowie 
Kursanbieter und Bildungsgänge

Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
www.iab.de 
Informationen, Dokumentationen und Berichte rund 
um Arbeit und Beschäftigung

KURSNET im Internet
www.arbeitsagentur.de 
Überblick über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)
www.zfu.de 
Datenbank zugelassener Fernlehrgänge, Infos zu 
rechtlichen Grundlagen 
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Studien- und Berufswahl online
www.studienwahl.de, www.berufswahl.de
Verzeichnis aller Berufsausbildungs- und 
Studienangebote mit Stellenbörsen

Studieren im Netz
www.studieren-im-netz.de
Überblick über virtuelle Studienan gebote 
(im deutschsprachigen Raum)

Virtuelle Fachhochschule
www.oncampus.de
Informationen zu Fernstudiengängen Medieninformatik 
und Wirtschaftsingenieurswesen

Webkolleg NRW
www.webkolleg.nrw.de
Zentraler Zugang zu qualitätsgesicherten Angeboten 
internetzgestützter Aus- und Weiterbildung in NRW 

Weiterbildung in NRW
www.bildungsportal.nrw.de 
Allgemeine und wissenschaftliche Weiterbildung 
im Land Nordrhein-Westfalen

Zentralstelle für Berufsbildung im Einzelhandel
www.zbb.de
Informationen, Lernprogramme und Publikationen 
sowie eine Weiterbildungsdatenbank mit handels-
relevanten und bundesweiten Angeboten

Zentralverband des Deutschen Handwerks 
www.zdh.de 
Weiterbildungsdatenbank der Handwerkskammern 

Bundesministerien

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
www.bmas.bund.de 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
www.bmfsfj.de 

Bundesministerium für Bildung und Forschung
www.bmbf.de

Bundesministerium für Gesundheit und 
soziale Sicherung
www.bmg.bund.de

Ministerien des Landes NRW

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen
www.mgepa.nrw.de

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen
www.mags.nrw.de

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
www.mfkjks.nrw.de

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
www.innovation.nrw.de



.  .  .  .  .  .  .  .
Literatur
Auf dem Buchmarkt gibt es eine Fülle an 

Ratgeberliteratur rund um die Erwerbs-

tätigkeit von Frauen. Nutzen Sie diese Quelle 

für weitere Informationen. Wir haben für Sie 

eine Auswahl zusammengestellt und laden 

Sie zum Weiterlesen ein.
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• Bewerbung
• Teilzeit 
• Familie, Kinder, Vereinbarkeit
• Existenzgründung 
• Finanzen, Versicherungen, Geldanlagen 
• Steuern und Buchführung
• Kommunikation und Zeitmanagement
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Bewerbung

Hesse/Schrader (2007): Das große Hesse/Schrader 
Bewerbungshandbuch. Eichborn.

Hofert, Svenja (2006): Bewerben ohne Bewerbung. 
Alternative Erfolgsstrategien in schwierigen Zeiten. 
Eichborn.

Hofert, Svenja (2009): Das Karrieremacherbuch: 
Erfolgreich in der Jobwelt der Zukunft. Wie Du 
morgen Karriere machst. Eichborn.

Hofert, Svenja (2008): Praxismappe für die kreative 
Bewerbung. Wie Sie auffallen und überzeugen. Eichborn

Glaubitz, Uta (2003): Der Job, der zu mir passt. Das eigene 
Berufsziel entdecken und erreichen. Campus Concret.

Nöllke, Claudia (2007): Das Vorstellungsgespräch für 
Frauen. Haufe Verlag.

Teilzeit

Hanau, Peter/Peters-Lange, Susanne (2007): 
Teilzeitarbeit, Mini-Jobs. Nomos.

Leppin, Karin (2008): Nebenbei selbständig. Der 
Ratgeber für Selbstständige in Teilzeit. Humboldt.

Müller, Anja/Schönheid, Dorothee (2007): 
Neue Chancen durch Teilzeitarbeit: Ein Ratgeber 
mit Erfahrungsberichten. Verlag Ludwig. 

Range-Ditz, Daniela (2009): Mutterschutz, Elternzeit, 
Teilzeit, Ratgeber Recht /Verbraucherzentrale.

Tor brüg ge, Bir gitt (2009): Teil zeits elb stän dig keit. Das 
Hand buch für die Klein un ter neh me rin. Frau en  of fen si ve.

Familie, Kinder, Vereinbarkeit

Dschun gel buch. Leit fa den für be rufs tä ti ge Müt ter 
(2006). E-Mail: be stel lung@be rufs ta e ti ge-mu etter.de, 
www.be rufs ta e ti ge-mu et ter.de. 

Leh ky, Ma ren (2006): Kind und Be ruf – so funk tio niert 
es. Be rufs- und Be wer bungs stra te gien für Schwan-
ge re und Müt ter. In si der tipps ei ner Per so nal lei te rin. 
Eich born.

Kramaric, Branka (2010): Das Wiedereinstiegsbuch. 
Schritt für Schritt zurück in den Job. Cornelsen Verlag.

Matejcek, Karina/Bauer, Petra A. (2004): Mama im Job. 
Familie managen, Karriere gestalten, Alltag organisieren. 
Redline Wirtschaft.

Sichtermann, Barbara (2002): Vorsicht Kind. Eine 
Arbeitsplatzbeschreibung für Mütter, Väter und 
andere. Wagenbach, Berlin.
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Existenzgründung

Bucholz, Goetz (2011): Der Ratgeber Selbstständige, 
www.mediafon-ratgeber.de.

Hofert, Svenja (2011): Das Slow-Grow-Prinzip. Lieber 
langsam wachsen als schnell untergehen. Gabal 
Verlag.

Hofert, Svenja (2007): Praxisbuch Existenz gründung. 
Erfolgreich selbständig werden und bleiben. Eichborn.

Sichtermann, Barbara (2005): Den Laden schmeißen. 
Aktualisierte Neuauflage. Fischer.

Sichtermann, Marie (2007): Heilkunde, Therapie 
und Selbständigkeit. Das Handbuch für die Praxis. 
Frauen  offensive. München.

Wey ers, Dor le (2004): Kopf ar beit kal ku lie ren und 
ver kau fen. Von Ho no rar jobs zu pro fes sio nel ler 
Selbstän dig keit. Im Print.

Fi nan zen, Ver si che run gen, Geld an la ge

Kühn, Stefanie (2008): Ein Mann ist kein Vermögen: 
Finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit für Frauen. 
Gondrom.

Kühn, Stefanie (2009): Ein Leben ohne Bankberater. 
gut informiert – sicher im Online-Banking – finanziell 
selbstbestimmt. Linde Verlag.

A
nzeigeFrauen & Beruf, Münster

Warendorfer Straße 3
48145 Münster

Telefon: 00 49 (0)2 51 - 5 56 69
Fax: 00 49 (0)2 51 - 4 02 15

E-Mail: frauen@muenster.de

In for ma ti on:
Die Info-
abende
beginnen
jeweils um
19.30 Uhr.
Die Teil-
nahme ist 
kostenlos.

Status: Freiberuflich

Informationen für Frauen 
in Honorararbeit und freien Berufen

01.02.2012
Frauen in Honorararbeit und
freien Berufen

09.05.2012
Erfolgreich selbstständig als 
Dozentin, Lehrerin oder Trainerin

26.09.2012
Unternehmen Gesundheit

28.11.2012
Freiberuflich arbeiten im Bereich
Medien und Kultur

Terminänderungen sind möglich. 
Informieren Sie sich:
www.frauenforum-muenster.de

Frauen
Beruf 

Frauen & Beruf, Münster wird 
von der Stadt Münster gefördert
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Jürgen Leske (2003): Finanz-Check für Freiberufler. 
Moderne Industrie & Ueberreuter. 

Kuschel, Svea/Hinze, Constanze (2007): Geld steht 
jeder Frau. Ein Wegbegleiter für eine reiche und siche-
re Zukunft. Allenberg Verlag.
 
Sick, Hel ma (2007): Wenn ich einmal reich wär. Heyne.

Steuern und Buchführung

Udo Cremer (2006): Das 1x1 der Buchführung: 
Schritt für Schritt von der Inventur zur ersten Bilanz. 
Mit Checklisten, Tipps und Beispielen. Redline 
Wirtschaftsverlag.

Feisst, Jürgen/Krieger, Dieter (2005): Das Steuer hand-
buch für Freiberufler. Endlich Klarheit für Selbst -
stän dige, Freiberufler und alle, die es werden wollen. 
Haufe.

Herling, Erich/Mathes, Claus (2006): Der Buch füh-
rungs   ratgeber. dtv.

Thomsen, Iris (2009): Schnelleinstieg Einnahme-
Überschuss-Rechnung für Freiberufler und 
Selbstständige. Haufe Verlag.

Kommunikation und Zeitmanagement

Berck han, Bar ba ra (2003): Die et was ge las se ne re Art, 
sich durch zu set zen. Hey ne.

Berck han, Bar ba ra (2002): 
Schluss mit der An  stren gung. Kö sel.

Berckhan, Barbara/Krause, Carola/Röder, Ulrike (2002): 
Die erfolgreichere Art (auch Männer) zu überzeugen. 
Frauen überwinden ihre Redeangst. Heyne.

Fey, Gudrun (2007): Selbstsicher reden – selbst -
bewusst handeln. Rhetorik für Frauen. Walhalla.

Birgit Golms, Birgit/Sonnenberg, Gudrun (2009): 
Homeoffice. Erfolgreiches Heimspiel dank Zeit- 
und Selbstmanagement. Orell Füssli.

Haasen, Gisela (2004): Selbstcoaching für Frauen. 
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